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Ausschluss von US-Personen 
 
Die Anteile dürfen nicht von „US-Personen“ gehalten werden. 
 
US-Personen sind: 

a)   solche natürlichen Personen, die 
 

i)  in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, 
ii)  eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder), 
iii)  im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden, 
iv)  ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten oder 
v)  mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind 
vi)  in den USA wohnen; 

 
b)   juristische US-Personen, insbesondere: 

 
i)  Personen- und Kapitalgesellschaften, Pensionsfonds oder sonstige Unternehmen oder juristische 

Einheiten, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des Columbia District 
oder unter dem Act of Congress gegründet wurden oder in einem US-Handelsregister 
eingetragen sind; 

ii)  jedes Vermögen (Estate), dessen Vollstrecker oder Verwalter eine US-Person ist; 
iii)  jedes Treuhandvermögen (Trust), sofern 

 
- ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, 

Verfügungen oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des Trusts zu 
erlassen, und 

- eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlichen 
Entscheidungen des Trusts zu kontrollieren, oder einen Nachlass eines Erblassers, der 
Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist. Dieser Spiegelstrich ist in 
Übereinstimmung mit dem Steuergesetzbuch der Vereinigten Staaten auszulegen 

 
iv)  eine sich in den USA befindliche Zweigstelle oder Filiale einer juristischen Einheit, die keine US-

Person ist; 
v)  jedes diskretionäre oder nicht-diskretionäre Konto oder ähnliche Konto (soweit es sich nicht um 

ein Vermögen oder einen Trust nach Buchstaben ii) und iii) handelt), das von einem Händler 
(Dealer), Verwalter oder Treuhänder zugunsten oder auf Rechnung einer US-Person gehalten 
wird; 

vi) jedes diskretionäre Konto oder ähnliches Konto (soweit es sich nicht um ein Vermögen oder 
einen Trust nach Buchstaben b) und c) handelt), das von einem in den USA gegründeten oder 
eingetragenen Händler (Dealer), Verwalter, Treuhänder oder einer US-Person gehalten wird 

vii)  jede unter dem Recht eines anderen als der USA oder deren Staaten durch oder für eine US-
Person gegründete oder eingetragene juristische Einheit, die grundsätzlich zur Durchführung 
einer oder mehrerer Transaktionen, die unter die „offshore exemption“ der Volcker Rule fallen, 
gegründet wurde, 

viii) jede passive „NFFE“ (Non Financial Foreign Entity) mit mindestens einer beherrschenden Person 
(welche mehr als 25 % der stimmberechtigten Aktien hält), die Staatsbürger der Vereinigten 
Staaten oder dort ansässig ist, 

ix) jedes „nichtteilnehmende Finanzinstitut“ („Nonparticipating Financial Institution“). 
 

Die oben genannten Definitionen einer US-Person sind im Sinne von FATCA (FATCA-Abkommen zwischen den 
Vereinigten Staaten von Amerika und dem Großherzogtum Luxemburg vom 28. März 2014) auszulegen. 
Nichtteilnehmende Finanzinstitute im Sinne von Absatz 3 Nr. 2 i) dieses Artikels werden wie US-Personen behandelt. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft wird etwaige Zeichnungsanträge von Anlegern gemäß Ziffer 2 des Verkaufsprospekts 
ablehnen.  
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Verkaufsprospekt 
 

1. Der Fonds 
 
Der im vorliegenden Verkaufsprospekt beschriebene Investmentfonds „KSAM Einkommen Aktiv“ (der Fonds“) 
ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines fonds commun de placement errichtetes Sondervermögen 
aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Er wurde ursprünglich nach Teil I des 
Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 
2002“) aufgelegt und erfüllte die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985. Der Fonds unterliegt nunmehr Teil I des Gesetzes vom 
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („das Gesetz von 2010“) und erfüllt die 
Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 
2009. 
 
Für den Fonds können gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements unterschiedliche Anteilklassen ausgegeben 
werden. Nähere Angaben hierzu ergeben sich aus der Übersicht auf den nachfolgenden Seiten des 
Verkaufsprospektes. 
 
Der Fonds wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren („OGAW“) in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement) durch die LRI 
Invest S.A. aufgelegt und am 1. Oktober 2023 durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (die 
„Verwaltungsgesellschaft“) übernommen. 
 
Die Beteiligung an dem Fonds richtet sich nach diesem Verkaufsprospekt und dem anschließend abgedruckten 
Verwaltungsreglement. Beide Unterlagen zusammen bilden die Basis für den Erwerb von Anteilen. 
 
2. Die Anlagepolitik 
 
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. 
 
Allgemeines zur Anlagepolitik des Fonds 
 

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, 
wobei es die für den Fonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Der jeweils 
verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen 
Vergütung (Performance Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der 
Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.  
 
Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen in internationalen Renten und Aktien, Genussscheinen, 
Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in Optionsscheinen auf Renten 
und Aktien Zerobonds sowie Zielfonds angelegt.  
 
Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 

des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind  

• Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem 

anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 

• Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind und 

dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

• Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer 

Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht von 

ihr befreit sind; 

• Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten 

Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen 

oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten 
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Mindestquote. 

 
Für Zwecke dieser Anlagepolitik und in Übereinstimmung mit der Definition des deutschen 

Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) ist ein organisierter Markt, ein Markt, der anerkannt und für das Publikum 

offen ist und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist. 

Dieser organisierte Markt entspricht zugleich den Kriterien des Artikels 50 der OGAW-Richtlinie.  

 
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung ebenfalls in Zertifikate auf Anlagen, denen Aktien, 
Renten, Zinsen, Währungen, Commodities oder anerkannte und ausreichend diversifizierte Finanzindizes (wie 
z.B. Aktienindizes, Rentenindizes, Commodity-Indizes) zugrunde liegen und die an Börsen oder/und auf 
sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise 
ordnungsgemäß ist („geregelte Märkte“), amtlich notiert oder gehandelt werden. Bei Zertifikaten auf 
Commodities (ohne "embedded derivatives") oder Commodity-Indizes im Sinne von Artikel 9 der 
Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 bezüglich bestimmter Definitionen des Gesetzes von 2010 
darf es nicht zu einer physischen Lieferung der Commodities kommen. Die Zertifikate sind Wertpapiere im Sinne 
von Artikel 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 bezüglich bestimmter Definitionen des 
Gesetzes von 2002. 
 
Abweichend von Artikel 4 Punkt 5 i) Absatz 1 des Verwaltungsreglements, kann nur bis zu 10 % des 
Fondsvermögens in Anteile von anderen OGAW und/oder anderen OGA investiert werden.  
 
Der Fonds darf Derivate zur Absicherung von Vermögenswerten des Fonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs- 
und Zinsänderungsrisiken sowie zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens einsetzen. Der Einsatz von 
Derivaten kann z.B. Optionen auf Wertpapiere und Finanzinstrumente und Futures umfassen, die an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden oder mit Finanzinstituten gem. Artikel 4 Nr. 3 g) 
(„OTC-Derivate“) abgeschlossen werden. 
 
Soweit Derivate im Sinne von Artikel 4 Nr. 3 g) des Verwaltungsreglements eingesetzt werden, müssen die 
betreffenden Anlagebeschränkungen von Artikel 4 des Verwaltungsreglements berücksichtigt werden. Des 
Weiteren sind die Bestimmungen des Verwaltungsreglements von Artikel 4 Nr. 8 betreffend Derivate, Artikel 4 
Nr. 9 betreffend Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten sowie Artikel 4 Nr. 10 betreffend 
Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten zu beachten. 
 
Der Fonds wird keine Techniken und Instrumente wie in Artikel 3 Punkt 11 und Punkt 18 der Verordnung der 
Europäischen Union EU-VO 2015/2365 (SFTR) definiert, einsetzen. Sofern der Fonds zukünftig beabsichtigt diese 
Techniken und Instrumente einzusetzen, wird das Verkaufsprospekt des Fonds entsprechend den Vorschriften 
der Verordnung der Europäischen Union, EU-VO 2015/2365, angepasst. 
 
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  
 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Der Investmentmanager trifft alle Entscheidungen für den Fonds unter Berücksichtigung der Risiken, die sich 
aus Nachhaltigkeits- und insbesondere ESG-Aspekten ergeben. ESG bezieht sich auf umwelt- (Environmental) 
und soziale Aspekte (Social) sowie die Unternehmensführung (Corporate Governance). 
 
Im Rahmen der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken wird für den Fonds ein Minimalstandard an 
Risikoindikatoren berücksichtigt. Bei der Definition von entsprechenden Risiko-Limits je Fonds orientiert sich 
die Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an dem allgemeinen Risiko-Profil des Fonds, d.h. für eine Strategie, 
die per se größere Risiken (bspw. aufgrund der verfolgten Anlagestrategie oder der verwendeten Instrumente 
zur Umsetzung der Strategie) eingeht, werden auch höhere Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
toleriert. Die entsprechenden Risiko-Limite werden mit dem Portfoliomanager vereinbart und gemäß den 
Vorgaben und Prozessen des Risikomessungsverfahrens bearbeitet. 
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Zusätzliche liquide Vermögenswerte 
 
Der Fonds kann, gemäß Artikel 41 (2) (b) des Gesetzes von 2010, zusätzliche liquide Vermögenswerte halten, 
deren Wert maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten darf.  
 
Diese zusätzlichen liquiden Vermögenswerte beschränken sich auf Bankguthaben auf Sicht über die jederzeit 
verfügt werden kann, um laufende oder außerordentliche Zahlungen zu decken, für den Zeitraum, der für die 
Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte erforderlich ist oder für einen Zeitraum im Falle ungünstiger 
Marktbedingungen. Die oben genannte Obergrenze von 20 % darf nur vorübergehend für einen Zeitraum 
überschritten werden, wenn dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen unbedingt 
erforderlich ist, Umstände dies erfordern oder wenn eine solche Überschreitung im Hinblick auf die Interessen 
der Anleger gerechtfertigt ist, z.B. unter sehr ernsten Umständen. 
 
Risikoprofil des Fonds 

 
Die Investitionen eines Fonds können Schwankungen unterliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der 
gehaltenen Fondsanteile beim Verkauf dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Die Wertentwicklung 
des Fonds wird aufgrund der Investitionen primär durch unternehmensspezifische Veränderungen sowie 
Änderungen des Wirtschafts- und Zinssatzumfeldes beeinflusst.  
 
Vor diesem Hintergrund kann sich eine erhöhte Schwankungsbreite des Anteilwertes des Fonds insbesondere 
aufgrund sich verändernder Aktien- und Wechselkurse sowie Marktzinsen ergeben. Diese Risiken können durch 
Derivate abgesichert werden, dies geschieht jedoch nicht notwendigerweise. 
 
Profil des Anlegerkreises des Fonds 
 
Der Fonds ist für risikobereite Anleger konzipiert, die langfristig eine angemessene Wertentwicklung erwarten. 
 

Aufgrund des erhöhten Risikos, bei welchem der vollständige Wertverlust einzelner Anlagen nicht 
ausgeschlossen werden kann, ist der Fonds nur für solche Anleger geeignet, die erhebliche Kursschwankungen 
akzeptieren und gegebenenfalls auch Verluste hinnehmen können. 
 

Risikomanagement-Verfahren 
 

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den KSAM Einkommen Aktiv ein Risikomanagementverfahren im Einklang 
mit dem Gesetz von 2010 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 
11/512 der CSSF.  
 
Mit Hilfe des Risikomanagement-Verfahrens erfasst und misst die Verwaltungsgesellschaft das Marktrisiko, 
Liquiditätsrisiko, Kredit- und Kontrahentenrisiko, Nachhaltigkeitsrisiko und alle sonstigen Risiken, einschließlich 
operationellen Risiken, die für den Fonds wesentlich sind. 
 
Zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken werden Risiko-Indikatoren herangezogen. Die Risikoindikatoren 
können quantitativen oder qualitativen Faktoren entsprechen und orientieren sich an Umwelt-, Sozial- und 
Governance Aspekten und dienen der Risikomessung in Bezug auf die betrachteten Aspekte.  
 
Gesamtrisiko 
 
Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko des KSAM Einkommen Aktiv durch den 
sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert. Beim Commitment-Ansatz wird das Gesamtrisiko 
der Derivate des Fonds unter Berücksichtigung von Netting- und Hedging-Effekten gemessen, das den 
Gesamtnettowert des Portfolios des Fonds nicht überschreiten darf. 
 
Dazu werden beim Commitment-Ansatz Derivate in den Marktwert oder ggf. einen fiktiven Wert der 
Vermögenswerte umgerechnet, auf die sich das jeweilige Derivat bezieht („Basiswert“). 
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3. Die Verwaltungsgesellschaft 
 
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (die 
„Verwaltungsgesellschaft“), welche am 2. Januar 1969 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach 
deutschem Recht auf unbestimmte Dauer gegründet wurde. Sie hat ihren Sitz in Kapstadtring 8, D-22297 
Hamburg und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 
eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag der Verwaltungsgesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg hinterlegt. Zwischenzeitliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages sind dort ebenfalls hinterlegt.  
 
Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das Eigenkapital der 
Verwaltungsgesellschaft beträgt EUR 10.500.000,00. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen 
Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die Verwaltungsgesellschaft hat der für sie zuständigen 
Finanzaufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) die Absicht angezeigt, im 
Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit Datum vom 
26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie der Luxemburger 
Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) die Absichtsanzeige der 
Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über eine Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als OGAW-
Kapitalverwaltungsgesellschaft sowie als externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB. Sie darf 
daher - neben Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß § 1 Abs. 2 i.V.m. §§ 192 
ff. KAGB - folgende Investmentvermögen nach deutschem Recht verwalten: 
 

• Gemischte Investmentvermögen gemäß §§ 218 f. KAGB, 

• Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220 ff. KAGB, 

• Dach-Hedgefonds gemäß §§ 225 ff. KAGB, 

• Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 230 ff. KAGB, 

• Geschlossene deutsche Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB, welche in die folgenden 
Vermögensgegenstände investieren: 

o Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 
o Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 
o Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und Luftfahrzeugersatzteile, 
o Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren 

Energien, 
o Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 
o Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB genutzt wird, 
o die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 
o Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 
o Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 
o Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 
o Gelddarlehen gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 8, 285 Abs. 3 Satz 1 und 3 KAGB an Unternehmen, an denen der 

geschlossene Publikums-AIF bereits beteiligt ist, 

• Geschlossene deutsche Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB - einschließlich AIF, die die Kontrolle über 
nicht börsennotierte Unternehmen und Emittenten erlangen gem. §§ 287 ff. KAGB, welche in die 
folgenden Vermögensgegenstände investieren: 

o Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 
o Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 
o Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und Luftfahrzeugersatzteile, 
o Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren 

Energien, 
o Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 
o Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB genutzt wird, 
o die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 
o Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 
o Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 
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o Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, 
o Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 2 KAGB,  
o Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, an denen der geschlossene Spezial-AIF bereits 

beteiligt ist,  

• Offene deutsche Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, welche in folgende 
Vermögensgegenstände investieren: Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten 
Vermögensgegenstände und Gelddarlehen gemäß §§ 284 Abs. 5, 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, 
an denen der Spezial-AIF bereits beteiligt ist, 

• Allgemeine offene deutsche Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB - einschließlich Hedgefonds gemäß § 283 
KAGB, welche in folgende Vermögensgegenstände investieren: 

o Die in § 284 Abs. 1 und Abs. 2 KAGB genannten Vermögensgegenstände, 
o Hedgefonds gemäß § 283 KAGB, 
▪ Geschlossene inländische Publikums-AIF gemäß §§ 261 ff. KAGB, welche in die folgenden 

Vermögensgegenstände investieren: 
▪ Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 
▪ Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 
▪ Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und Luftfahrzeugersatzteile, 
▪ Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren 

Energien, 
▪ Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 
▪ Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB genutzt wird, 
▪ die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 
▪ Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 
▪ Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 
▪ Bankguthaben gemäß § 195 KAGB,  
▪ Gelddarlehen gemäß §§ 261 Abs. 1 Nr. 8, 285 Abs. 3 Satz 1 und 3 KAGB an Unternehmen, an denen der 

geschlossene Publikums-AIF bereits beteiligt ist, 
o Geschlossene deutsche Spezial-AIF gemäß §§ 285 ff. KAGB - einschließlich AIF, die die Kontrolle über 

nicht börsennotierte Unternehmen und Emittenten erlangen gem. §§ 287 ff. KAGB, welche in die 
folgenden Vermögensgegenstände investieren: 

▪ Immobilien, einschließlich Wald, Forst- und Agrarland, 
▪ Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestandteile und Schiffsersatzteile, 
▪ Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestandteile und Luftfahrzeugersatzteile, 
▪ Anlagen zur Erzeugung, Transport und Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren 

Energien, 
▪ Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestandteile und Schienenfahrzeugersatzteile, 
▪ Infrastruktur, die für Vermögensgegenstände im Sinne von § 261 Abs. 2 Nr. 2, 4 und 5 KAGB genutzt wird, 
▪ die Vermögensgegenstände gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 KAGB, 
▪ Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 
▪ Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, 
▪ Bankguthaben gemäß § 195 KAGB,  
▪ Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 2 KAGB,  
▪ Gelddarlehen gemäß § 285 Abs. 3 KAGB an Unternehmen, an denen der geschlossene Spezial-AIF bereits 

beteiligt ist. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs von Aktien und/oder 
Anteilen an OGAW in Luxemburg und Deutschland und zur Auflegung und Verwaltung von OGAW notwendig 
oder nützlich sind. Die Verwaltung von luxemburgischen und deutschen OGAW umfassen insbesondere die 
Anlageverwaltung (Portfolioverwaltung und/oder Risikomanagement) und/oder zusätzliche Aktivitäten 
betreffend die Administration und/oder den Vertrieb und/oder Tätigkeiten in Zusammenhang mit den 
Vermögenswerten von OGAW.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der geänderten Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren und sie verfügt in Einklang mit den auf sie anwendbaren deutschen KAGB und 
Verwaltungsvorschriften der BaFin über ausreichende und angemessene organisatorische Strukturen und 
interne Kontrollmechanismen. 
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Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsleitung des Fonds verantwortlich. Sie darf für 
Rechnung des Fonds alle Geschäftsleitungs- und Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar 
mit dem Fondsvermögen verbundenen Rechte ausüben. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ehrlich, redlich, professionell und 
unabhängig von der Verwahrstelle ausschließlich im Interesse der Anleger. Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt 
ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines bezahlten Bevollmächtigten. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft kann im Zusammenhang mit der Verwaltung der Aktiva des Fonds unter eigener 
Verantwortung und Kontrolle einen Portfolioverwalter und/oder Anlageberater bestellen oder hinzuziehen und 
mit der täglichen Anlagepolitik betrauen. Der Portfolioverwalter und/oder Anlageberater wird für die 
erbrachten Leistungen entweder aus der Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft oder unmittelbar 
aus dem Fondsvermögen vergütet. Die prozentuale Höhe, Berechnung und Auszahlung sind in dem 
Verkaufsprospekt aufgeführt.  
 
Die Anlageentscheidung, Ordererteilung und Auswahl der Broker sind ausschließlich der 
Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, soweit kein Portfolioverwalter mit der Verwaltung des Fondsvermögens 
beauftragt wurde. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und ihrer Kontrolle, 
eigene Tätigkeiten auf Dritte auszulagern bzw. Aufgaben auf Dritte zu übertragen. Die Auslagerung von 
Tätigkeiten und die Übertragung von Aufgaben dürfen die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die 
Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die Verwaltungsgesellschaft durch 
die Auslagerung von Tätigkeiten und der Übertragung von Aufgaben nicht daran gehindert werden, im Interesse 
der Anleger zu handeln. 
 
Die HANSAINVEST hat das Portfoliomanagement ausgelagert, daher trifft der Portfoliomanager und nicht die 
HANSAINVEST die Investitionsentscheidungen. Im Rahmen der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verpflichtet die HANSAINVEST die Portfoliomanager 
der einzelnen Sondervermögen aktuell nicht dazu diese umfänglich zu berücksichtigen. Unter 
Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, 
die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die regulatorischen 
Anforderungen an die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige 
Umsetzung verlangt einen erheblichen Aufwand, den wir aktuell nicht hinreichend leisten können.  
 
Allerdings verwaltet die HANSAINVEST einzelne Investmentfonds, bei denen der Portfoliomanager und die 
Gesellschaft die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist und damit die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zumindest dort 
Berücksichtigung finden. 
 
Die Zentralverwaltungsstelle 
 
Die Funktion der Zentralverwaltungsstelle wird durch die Verwaltungsgesellschaft ausgeübt. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft und die Zentralverwaltungsstelle können diesen Vertrag jederzeit mit einer 
schriftlichen Kündigung von drei (3) Monaten, die von einer Partei an die andere gerichtet ist, kündigen oder 
unter anderen Umständen, die im Zentralverwaltungsstellenvertrag festgelegt sind. 
 
Bestellung der Verwahrstelle und Übertragung der Verwahrung  
 

a) Die Verwaltungsgesellschaft wendet einen Entscheidungsfindungsprozess für die Auswahl und 
Bestellung der Verwahrstelle an, der auf objektiven, vorab festgelegten Kriterien basiert und die 
alleinigen Interessen des Fonds und seiner Anleger erfüllt.  

 
b) Die Verwaltungsgesellschaft zeigt gegenüber der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedsstaats 
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des Fonds an, dass sie mit der Bestellung der Verwahrstelle zufrieden ist und dass die Bestellung im 
alleinigen Interesse des Fonds und seiner Anleger liegt.  

 
c) Die Verwaltungsgesellschaft begründet auf Anfrage die Auswahl der Verwahrstelle gegenüber den 

Anlegern des Fonds.  
 

d) Die Verwahrstelle wendet einen Entscheidungsfindungsprozess für die Auswahl von Dritten an, denen 
sie die Verwahrungsfunktionen gemäß Artikel 22a der Richtlinie 2009/65/EG übertragen kann, wobei 
eine solche Übertragung auf objektiven, vorab festgelegten Kriterien basiert und im alleinigen 
Interesse des Fonds und seiner Anleger liegt. 

 
 
Interessenkonflikte 
 
Die Verwaltungsgesellschaft prüft grundsätzlich das Vorliegen von potentiellen Interessenkonflikten bevor sie eine 

neue Tätigkeit für einen Fonds aufnimmt oder eine Tätigkeit an einen Dienstleister vergibt. Auch Änderungen von 

Tätigkeitsfeldern oder der Vergütung für Tätigkeiten können Interessenkonflikte entstehen lassen und werden 

entsprechend geprüft. Bei der Verwaltungsgesellschaft können beispielsweise die folgenden Interessenkonflikte 

entstehen: 

 

• Die Interessen des Anlegers können mit folgenden Interessen kollidieren: 

o Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der mit dieser verbundenen Unternehmen, 

o Interessen der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

o Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds, oder 

o Interessen der Kunden der Verwaltungsgesellschaft.  

• Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte bei der Verwaltungsgesellschaft und/oder ihren 

beauftragten Auslagerungsunternehmen begründen können, umfassen insbesondere: 

o Anreizsysteme für Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

o Mitarbeitergeschäfte, 

o Zuwendungen an Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, 

o Umschichtungen im Fonds, 

o Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance („window dressing“), 

o Geschäfte zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den von ihr verwalteten Investmentvermögen 

oder Individualportfolios bzw. 

o Geschäfte zwischen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentvermögen und/oder 

Individualportfolios, 

o Zusammenfassung mehrerer Orders („block trades“), 

o Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Personen, 

o Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 

o wenn nach einer Überzeichnung im Rahmen einer Aktienemission die Verwaltungsgesellschaft die 

Papiere für mehrere Investmentvermögen oder Individualportfolios gezeichnet hat („IPO-Zuteilungen“), 

o Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekannten Schlusskurs des laufenden Tages, 

sogenanntes Late Trading, 

o Stimmrechtsausübung. 

 

Der Verwaltungsgesellschaft können im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Fonds geldwerte 

Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der 

Anleger bei den Anlageentscheidungen verwendet werden.  

 

Der Verwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an 

Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. 

 

Die Verwaltungsgesellschaft gewährt an Vermittler, z. B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - 

Vermittlungsentgelte als so genannte “Vermittlungsfolgeprovisionen“ aus ihrer Verwaltungsvergütung. Beim Kauf 

von Fondsanteilen kann zudem ein Ausgabeaufschlag von der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden; Details 

hierzu sind dem Abschnitt „Der Fonds im Überblick“ zu entnehmen. Dieser wird bis zu 100 Prozent als Vergütung 

für den Vertriebsaufwand an die Vertriebspartner der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet. 

 

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Verwaltungsgesellschaft unter anderem folgende organisatorische 
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Maßnahmen ein, um Interessenkonflikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten und sie 

offenzulegen: 

 

• Bestehen einer Compliance-Abteilung, die auf die Einhaltung von Gesetzen und Regeln hinwirkt und der 

Interessenkonflikte gemeldet werden müssen. 

• Pflichten zur Offenlegung 

• Organisatorische Maßnahmen wie  

o die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Abteilungen, um dem Missbrauch von 

vertraulichen Informationen vorzubeugen, 

o Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einflussnahme zu verhindern, 

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur Einhaltung des 

Insiderrechts, Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen 

• Einrichtung von geeigneten Vergütungssystemen,  

• Grundsätze zur Berücksichtigung von Kundeninteressen, 

• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung beim Erwerb bzw. zur Veräußerung von Finanzinstrumenten, 

• Grundsätze zur Aufteilung von Teilausführungen, 

• Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-Off-Zeiten), 

• Grundsätze zur Stimmrechtsausübung, 

• Forward Pricing, 

• Mitwirkung im Compliance-Komitee der SIGNAL IDUNA Gruppe. 

 

Der Portfolioverwalter ist bereits aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, ein angemessenes 

Interessenkonfliktmanagement vorzuhalten. Der Portfolioverwalter ist darüber hinaus im Rahmen des 

geschlossenen Auslagerungsvertrages verpflichtet, angemessene Verfahren zur Ermittlung, Steuerung und 

Beobachtung potentieller Interessenkonflikte vorzuhalten. Er ist zudem verpflichtet, seine Grundsätze zum 

Umgang mit Interessenkonflikten laufend zu überprüfen und, soweit die organisatorischen Vorkehrungen des 

Portfolioverwalters nicht geeignet sind, Interessenkonflikte zu vermeiden, die allgemeine Art und Herkunft der 

verbleibenden Interessenkonflikte zu dokumentieren („unvermeidbare Interessenkonflikte“) und der 

Verwaltungsgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.  

 

Mit der Anlageberatung oder Anlagevermittlung beauftragte Dritte können im Zusammenhang mit der Beratung 

oder Vermittlung von Vermögensgegenständen von deren Emittenten und/oder Verkäufern aus deren (Verkaufs-

) Gebühren (z.B. Ausgabeaufschläge, Agios, Provisionen, in den Preis eingerechnete Gebühren) geldliche oder 

nicht-geldliche Zuwendungen (zusammen „Zuwendungen“) erhalten. Die Höhe solcher Zuwendungen ist nicht im 

Vorhinein bestimmbar, da sie von der Art des Vermögensgegenstandes und den Umständen des Erwerbs 

abhängt. Nach derzeitiger Marktpraxis werden maximal 1,5 Prozent des Preises eines Vermögensgegenstandes 

als Zuwendung geleistet. Dieser Betrag kann in Einzelfällen auch höher sein. Nähere Einzelheiten werden dem 

Anleger auf Nachfrage mitgeteilt. 

 

Sofern der mit Anlageberatung oder Anlagevermittlung beauftragte Dritte diese Zuwendungen nicht dem Fonds 

zuführen, ist ihr Einbehalt auf die Verbesserung der Qualität der Dienstleistung ausgelegt und hindert die 

Verwaltungsgesellschaft bzw. den mit Anlageberatung oder Anlagevermittlung beauftragten Dritten nicht daran, 

pflichtgemäß im besten Interesse des Fonds und seiner Anleger zu handeln. Die Verwaltungsgesellschaft weist 

die Anleger ausdrücklich darauf hin, dass sie mit der zuvor skizzierten Praxis im Einklang mit der derzeitigen 

Rechtslage von den Wohlverhaltensregeln unter Ziffer II.3 und II.4 des deutschen BVI Bundesverband Investment 

und Asset Management e.V. abweicht. 

 

Es wurden keine unvermeidbaren Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Auslagerung der 

Portfolioverwaltung festgestellt. 

 

Auszüge der Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten finden sich auf der Internetseite der 

Verwaltungsgesellschaft unter https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance. Die ausführliche Richtlinie 

kann zudem bei der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden und wird kostenlos elektronisch oder in Papierform 

zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
 

https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance
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Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft  
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat im Einklang mit dem Gesetz von 2010, insbesondere unter Berücksichtigung 
der in Artikel 111ter des Gesetzes von 2010 festgelegten Grundsätze, eine Vergütungspolitik aufgestellt, die mit 
einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sind. Dieses 
Vergütungssystem orientiert sich an der nachhaltigen und unternehmerischen Geschäftspolitik der 
Verwaltungsgesellschaft und soll daher keine Anreize zur Übernahme von Risiken geben, die unvereinbar mit 
den Risikoprofilen und Verwaltungsreglement der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten 
Investmentfonds sind. Das Vergütungssystem soll stets im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und 
Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger dieser Fonds stehen 
und umfasst auch Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Dabei sind die variablen 
Vergütungselemente insbesondere nicht an die Wertentwicklung der von der Verwaltungsgesellschaft 
verwalteten Investmentfonds gekoppelt. Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in 
einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der Gesamtvergütung 
hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, 
einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten. Das 
Vergütungssystem wird mindestens einmal jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. 
 
Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter 
www.hansainvest.com veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für 
Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen, sowie die Angabe der für die Zuteilung 
zuständigen Personen. Auf Verlangen werden die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform 
zur Verfügung gestellt. 
 
Ernennung von Investmentmanagern und -beratern 

 
Um die Ziele der Anlagepolitik des Fonds zu erreichen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter ihrer Kontrolle 
und Verantwortung unabhängige Investmentmanager bestellen und mit der täglichen Anlagepolitik betrauen. 

 
Verwaltete Fonds 
 
Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie 

 
 aufgelegt am 

  
HANSArenta 02.01.1970 
HANSAsecur 02.01.1970 
HANSAinternational 01.09.1981 
HANSAzins 02.05.1985 
HANSAINVEST LUX UMBRELLA mit dem Teilfonds: 
HANSAINVEST LUX UMBRELLA - Interbond 

03.04.1989 

HANSAeuropa 02.01.1992 
HANSAdefensive 02.11.1994 
NB Stiftungsfonds 2 08.12.1995 
TBF GLOBAL VALUE 01.02.1997 
HANSAertrag 19.03.1997 
IPAM AktienSpezial 01.10.1997 
TBF GLOBAL INCOME 30.01.1998 
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR 31.01.1998 
Aramea Hippokrat 22.10.1998 
HANSAbalance 01.07.1999 
D&R Strategie (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
D&R Strategie - Select 

23.12.1999 

Inovesta Classic 26.05.2000 
Inovesta Opportunitiy 26.05.2000 
HANSAcentro 03.07.2000 
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HANSAdynamic 03.07.2000 
HI Topselect D 17.05.2001 
HI Topselect W 17.05.2001 
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie 15.10.2001 
Millennium Global (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
Millennium Global Opportunities 

18.12.2001 

HANSAaccura 02.01.2002 
HAC Quant (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
HAC Quant DIVIDENDENSTARS global 

09.04.2003 

TBF GLOBAL TECHNOLOGY  06.05.2005 
IPAM RentenWachstum 04.10.2005 
efv-Perspektive-Fonds I 15.11.2005 
CH Global 02.10.2006 
Weltportfolio Ausgewogen 15.10.2007 
AES Rendite Selekt 03.12.2007 
AES Selekt A1 03.12.2007 
WI SELEKT C 03.12.2007 
WI SELEKT D 03.12.2007 
Strategie Welt Select 06.12.2007 
WALLRICH (Umbrella) mit dem Teilfonds:  
WALLRICH Prämienstrategie 

06.12.2007 

SI BestSelect 14.12.2007 
D&R Best-of-Two Classic 20.12.2007 
SI SafeInvest 02.01.2008 
IAC-Aktien Global 15.02.2008 
MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 29.02.2008 
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 29.02.2008 
TOP-Investors Global 03.03.2008 
AVBV 2020 03.03.2008 
GLOBAL MARKETS DEFENDER 01.04.2008 
GLOBAL MARKETS GROWTH 01.04.2008 
GLOBAL MARKETS TRENDS 01.04.2008 
AEQUO GLOBAL 15.04.2008 
EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie 13.05.2008 
Aramea Balanced Convertible 15.05.2008 
Varios Flex Fonds 20.05.2008 
OLB Invest Solide 01.08.2008 
GFS Aktien Anlage Global 01.09.2008 
Münsterländische Bank Strategieportfolio I 01.09.2008 
Münsterländische Bank Strategieportfolio II 01.09.2008 
GF Global Select HI 15.09.2008 
Aramea Strategie I 10.11.2008 
NIELSEN (Umbrella) mit dem Teilfonds: 
NIELSEN - GLOBAL VALUE 

04.12.2008 

Aramea Rendite Plus 09.12.2008 
EQUINOX Aktien Euroland 19.10.2009 
TBF SMART POWER 07.12.2009 
Aramea Aktien Select 16.08.2010 
TOP Defensiv Plus 19.10.2010 
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible 08.11.2010 
All Asset Allocation Fund – HI 01.12.2010 
HANSAwerte 30.12.2010 
KB Vermögensverwaltungsfonds 01.04.2011 
NB Stiftungsfonds 1 15.09.2011 
HANSAsmart Select E 04.10.2011 
PTAM Global Allocation 06.10.2011 
Apus Capital Revalue Fonds 19.10.2011 
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3ik-Strategiefonds I 01.12.2011 
GUH Vermögen 01.12.2011 
3ik-Strategiefonds III 01.12.2011 
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global 28.12.2011 
SMS Ars multiplex 27.03.2012 
H1 Flexible Top Select 01.06.2012 
Rücklagenfonds 06.06.2012 
M3 Opportunitas 02.07.2012 
OLB Zinsstrategie 01.08.2012 
TBF SPECIAL INCOME 17.08.2012 
Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie 03.10.2012 
K&S Flex 03.12.2012 
BremenKapital Aktien 14.12.2012 
BremenKapital Ertrag 14.12.2012 
BremenKapital Renten Offensiv 14.12.2012 
BremenKapital Zertifikate 14.12.2012 
BremenKapital Renten Standard 17.12.2012 
NIXDORF Stiftungsfonds 06.05.2013 
BRW Balanced Return 15.07.2013 
PSM Dynamik 18.07.2013 
PSM Konzept 18.07.2013 
apano HI Strategie 1 19.07.2013 
TBF JAPAN 18.11.2013 
HANSAdividende 16.12.2013 
Sauren Dynamic Absolute Return 27.12.2013 
P&K Balance 30.12.2013 
D&R Wachstum Global TAA 03.02.2014 
Münsterländische Bank Stiftungsfonds 14.04.2014 
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY 22.04.2014 
Portikus International Opportunities Fonds 16.05.2014 
BRW Balanced Return Plus 01.07.2014 
AIRC BEST OF U.S. 15.09.2014 
Geostrategy Fund 01.10.2014 
QCP PremiumIncome 03.11.2014 
AES Strategie Defensiv 03.11.2014 
avesco Sustainable Hidden Champions Equity 05.01.2015 
Vermögensmandat Select 19.01.2015 
green benefit (Umrella) mit dem Teilfonds: 
Green Benefit Global Impact Fund 

25.02.2015 

KIRIX Substitution Plus 16.03.2015 
KIRIX Dynamic Plus 18.03.2015 
HANSAsmart Select G 15.04.2015 
TBF US CORPORATE BONDS 24.04.2015 
QUANTIVE Absolute Return 01.07.2015 
PECULIUM GLOBAL SELECT 03.08.2015 
FAM Renten Spezial 15.09.2015 
MF INVEST Best Select 15.09.2015 
global online retail 01.10.2015 
Vermögenspooling Fonds Nr. 1 02.11.2015 
Vermögenspooling Fonds Nr. 2 02.11.2015 
Value Aktiv Plus 21.12.2015 
apano Global Systematik 30.12.2015 
D&R Best-of (Umbrella) mit dem Teilfonds: 

D&R Best-of – Multiple Opportunities  

30.12.2015 

HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global 30.12.2015 
Aramea Global Convertible 04.01.2016 
Vermögenspooling Fonds Nr. 3 11.01.2016 
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A.IX-Faktor-Fonds 01.02.2016 
ALPORA Global Innovation 11.07.2016 
KIRIX Herkules-Portfolio 04.10.2016 
HANSArenten Spezial 01.12.2016 
PENSION.INVEST PLUS ® 16.01.2017 
Perspektive OVID Equity ESG Fonds 15.02.2017 
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien 31.05.2017 
PSV KONSERVATIV ESG 15.08.2017 
QUANTIVE Vega 15.08.2017 
FRAM Capital Skandinavien 02.10.2017 
Apus Capital Marathon Fonds 16.10.2017 
ARISTOCRATS OPPORTUNITY 26.10.2017 
Der Zukunftsfonds 01.11.2017 
Aramea Rendite Plus Nachhaltig 30.11.2017 
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global 01.12.2017 
Wallrich AI Libero 01.12.2017 
Themis Special Situations Fund 15.02.2018 
BRW Stable Return 01.03.2018 
TBF OFFENSIV 15.03.2018 
Vivace Multi-Strategy 28.03.2018 
PSV WACHSTUM ESG 15.05.2018 
EFD Global Invest 01.06.2018 
KANON Strategiekonzept Defensiv 01.06.2018 
Essener Stiftungsfonds 01.06.2018 
Gehlen Braeutigam Value HI 02.07.2018 
AI US Dynamic 31.07.2018 
Covesto Patient Capital 01.08.2018 
MLB-Basismandat 01.08.2018 
MLB-Wachstumsmandat 01.08.2018 
Barius European Opportunities 03.09.2018 
Chainberry Equity 03.09.2018 
EVO SPECIAL SITUATIONS 03.09.2018 
KSAM-Value² 03.09.2018 
ABSOLUTE Volatility 01.11.2018 
Multi Flex+ 01.11.2018 
Greiff Systematic Allocation Fund   02.11.2018 
AFB Global Equity Select 02.01.2019 
D&R Aktien Strategie 02.01.2019 
D&R Zins Strategie 02.01.2019 
BIT Global Internet Leaders 30 02.01.2019 
Mainberg Special Situations Fund HI 02.01.2019 
NB Anleihen Euro 02.01.2019 
proud@work 02.01.2019 
CA Familienstrategie 10.01.2019 
BRW Global Bond 14.01.2019 
Wallrich AI Peloton 01.02.2019 
terra.point 25.02.2019 
INVIOS Vermögenbildungsfonds 01.03.2019 
SMS Ars multizins 01.03.2019 
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds 15.04.2019 
Trend Kairos European Opportunities 15.04.2019 
IPAM EURO Anleihen  15.04.2019 
confido Fund 02.05.2019 
Kapitalertrag Plus 02.05.2019 
ARES 03.06.2019 
Immobilien Werte Deutschland 28.06.2019 
avant-garde capital Opportunities Fund 01.07.2019 
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Entrepreneur AS Select 01.07.2019 
G&W - DYNAMIC ALLOCATION  01.07.2019 
WEALTHGATE Multi Asset Chance  01.08.2019 
TBF BALANCED 01.08.2019 
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds 08.08.2019 
Better Future Aktien Global 02.09.2019 
ELM Global TICO 02.09.2019 
G&G ValueInvesting-DLS 16.09.2019 
Focus Fund Growth Equities HI 01.10.2019 
HANSEATISCHER Stiftungsfonds 15.10.2019 
NB Aktien Europa 02.12.2019 
NB Aktien Global 02.12.2019 
NB Anleihen Global 02.12.2019 
RSA WeltWerte Fonds 02.01.2020 
ficon Green Dividends-INVEST 03.02.2020 
Zindstein Vermögens-Mandat 02.03.2020 
Empowerment Fonds 15.04.2020 
ECie Fair Future Fund 15.04.2020 
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund 15.04.2020 
Sparfonds Aktien 24.04.2020 
Assella Alpha Family 28.05.2020 
Assella Value Invest 28.05.2020 
Gamma Plus  15.06.2020 
ALAP 01.07.2020 
Kompass Strategie Fokus Moderat 15.07.2020 
KOEHLER Equities 15.07.2020 
D&R Aktien 03.08.2020 
AVENTOS Global Real Estate Securities Fund 01.10.2020 
LOHRE Investment Fund 01.10.2020 
LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund 01.10.2020 
LUNIS Biotech Growth Opportunities Fund 01.10.2020 
NB Smart Premia 01.10.2020 
NB Real Asset Securities 02.11.2020 
BIT Global Leaders 02.11.2020 
D&R Zinsen 02.11.2020 
Aramea Tango #1 16.11.2020 
WEALTHGATE Multi Asset 01.12.2020 
GG Wasserstoff 15.12.2020 
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future 18.12.2020 
BRW Return 18.12.2020 
MIDAS Global Growth 04.01.2021 
Sustainable Smaller Companies ESG Fund 04.01.2021 
AW Strategie Global Ausgewogen 04.01.2021 
Barbarossa Stable Return 15.01.2021 
Premium Bonds Select 01.02.2021 
HANSAperspektive 15.02.2021 
SVM Strategie Nr. 1 15.02.2021 
SAM Strategic Solution Fund  01.03.2021 
Global Favourites 01.03.2021 
HANSAglobal Structure 01.04.2021 
ActiveAllocationAssets 01.04.2021 
BIT Global Fintech Leaders 03.05.2021 
Greiff Foundation Income 03.05.2021 
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund 03.05.2021 
ELM KONZEPT 25.05.2021 
Global Balanced Opportunity Fund 01.06.2021 
Wertewerk 01.06.2021 
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The Original Platform Fund 01.07.2021 
Human Intelligence 02.08.2021 
ISM Rendite Plus Alpha 02.08.2021 
Aaapollo 11 Global 01.09.2021 
Aramea Rendite Global Nachhaltig 01.09.2021 
BIT Global Crypto Leaders 01.09.2021 
D&R Convexity Alpha 01.09.2021 
SAENTIS Global Invest 01.09.2021 
ROCKCAP GLOBAL EQUITY 15.10.2021 
Globale Trends innovativ 01.11.2021 
Werte & Sicherheit – Deutsche Aktien Plus 01.11.2021 
QUINT Global Opportunities 01.11.2021 
Value Stars Plus 01.12.2021 
STAREN ÖkoStars 01.02.2022 
ARAMEA METAWORLD 01.04.2022 
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ausgewogen 01.07.2022 
SMAVESTO - RoboFlex ESG Ertrag 01.07.2022 
SMAVESTO - RoboFlex ESG Dynamik 01.07.2022 
H+ Top Select Opportunities 01.08.2022 
BC Biotech 01.09.2022 
Qualitas Alta Value Fund 01.09.2022 
DNH Fonds 04.10.2022 
MTS Fonds 04.10.2022 
Top 25 Equities Fund 04.10.2022 
BC Energy & Technology 01.11.2022 
AI ESG Leaders 15.11.2022 
CvR Vermögensstrategie dynamisch 01.12.2022 
D&R Aktien Nachhaltigkeit 01.12.2022 
D&R Zinsen Nachhaltigkeit 01.12.2022 
TBF FIXED INCOME 
Habona Basic Needs 
Lotus Asia Selection 

15.12.2022 
28.12.2022 
28.12.2022 

LeanVal Klimazielfonds 23.01.2023 
A&M Experts Momentum World 01.02.2023 
Global Value Leaders Fund 01.02.2023 
NAM Future Wealth Fund 15.02.2023 
NAM Global Wealth Fund 15.02.2023 
NAM Protected Wealth Fund 15.02.2023 
Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 15.03.2023 
Werte & Sicherheit - VUB Tenoris 01.06.2023 
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins 01.06.2023 
AXIA Global Portfolio 01.06.2023 

 
Alternative Investmentfonds (AIF) 
 
Gemischte Sondervermögen 

 aufgelegt am 

  
FondsSecure Systematik 28.12.2005 
efv-Perspektive-Fonds II 02.10.2006 
efv-Perspektive-Fonds III 04.07.2007 
RM Select Invest Global 01.08.2007 
ALPHA TOP SELECT dynamic 15.10.2007 
fortune alpha ausgewogen 03.12.2007 
fortune alpha dynamisch 03.12.2007 
DBC Basic Return 17.12.2007 
VAB Strategie SELECT 11.01.2008 
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VAB Strategie BASIS 15.01.2008 
 
 
Sonstige Sondervermögen 
 

 aufgelegt am 

  
Leistner Capital Partners Fund  18.12.2007 
Vermögensverwaltung Systematic Return 18.12.2007 
Primus Inter Pares Strategie Ertrag 22.02.2008 
Primus Inter Pares Strategie Wachstum 22.02.2008 
DBC Opportunity 10.12.2008 
Vermögensverwaltung Global Dynamic 17.12.2008 
HANSAgold 02.01.2009 
IIV Mikrofinanzfonds 10.10.2011 
BremenKapital Dynamik 14.12.2012 
BremenKapital Ertrag Plus 14.12.2012 
BremenKapital Wachstum 14.12.2012 
NB Multi Asset Global 19.01.2015 
VoBaFlex30 02.02.2015 
VoBaFlex50 02.02.2015 
Wallrich Marathon Balance  15.09.2015 
SOLIT Wertefonds 02.01.2017 
Manganina Multi Asset 03.01.2017 
Vis Bonum Defensus 01.09.2017 
Vis Bonum Ratio 01.09.2017 
WBS Hünicke Multi Asset Strategy 01.08.2018 
Speerbridge Fund 01.04.2019 
Global Quality Top 15 01.10.2019 
FYDALE Growth Plus 14.08.2020 
EMI Fonds 01.09.2021 
Best of Green & Common Good 01.12.2022 
Red Kite Capital Fund 02.05.2023 

 
Investmentaktiengesellschaften 
 

 aufgelegt am 

  
antea (TGV der antea InvAG mVK und TGV) 29.08.2014 
antea Strategie II  
(TGV der antea InvAG mVK und TGV) 

29.08.2014 

antea Einkommen Global  
(TGV der antea InvAG mVK und TGV) 

07.05.2018 

 
 
Die Gesellschaft verwaltet 65 Wertpapier-Spezial-Sondervermögen sowie 83 Immobilien-Spezial-
Sondervermögen (einschließlich 16 geschlossene Spezial-AIF). Zudem verwaltet sie 6 geschlossene Publikums-
AIF. 
 
Stand: 30.06.2023 
 

 
4. Die Verwahrstelle 
 
Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-
5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg 
unter der Nummer B 175937, wurde mit einem schriftlichen Vertrag zur Verwahrstelle des Fonds bestellt. Die 
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Verwahrstelle ist eine Niederlassung der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstr. 24, D-60311 
Frankfurt am Main, ein deutsches Kreditinstitut mit Vollbanklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes über das 
Kreditwesen (KWG) und im Sinne des Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in seiner 
aktuellsten Fassung). Diese ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 
108617 eingetragen. Sowohl Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG als auch ihre Niederlassung in Luxemburg 
werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt 
die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg im Hinblick auf Liquidität, Geldwäsche 
und Markttransparenz der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
 
Alle Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle werden durch die Niederlassung ausgeübt. Deren Funktion 
richtet sich insbesondere nach dem Gesetz von 2010, dem Rundschreiben CSSF 16/644, dem 
Verwahrstellenvertrag und dem Verkaufsprospekt. Als Zahlstelle ist sie mit der Verpflichtung zur Auszahlung 
eventueller Ausschüttungen sowie des Rücknahmepreises auf zurückgegebene Anteile und sonstigen 
Zahlungen beauftragt. 
 
Die Verwahrstelle kann gemäß Artikel 3 des Verwaltungsreglements die Wahrnehmung ihrer Aufgabe der 
Verwahrung von Finanzinstrumenten und sonstigen Vermögensgegenständen auf ein anderes Unternehmen 
übertragen („Unterverwahrer“). Eine entsprechende Übersicht der etwaig ernannten Unterverwahrer wird auf 
der Internetseite der Verwahrstelle zur Verfügung gestellt: 
 
https://www.hal-privatbank.com/fileadmin/HAL/Rechtliche_Hinweise/List_of_Sub-
Custodians_Hauck_Aufhaeuser_Lampe.pdf 
 
Der Verwaltungsgesellschaft wurden von der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit 
der Unterverwahrung bekanntgegeben. 
 
Die Verwahrstelle handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig, ehrlich, redlich und professionell 
und im Interesse des Fonds und seiner Anleger. Diese Verpflichtung schlägt sich insbesondere in der Pflicht 
nieder, die Tätigkeiten als Verwahrstelle so auszuführen und zu organisieren, dass potenzielle 
Interessenkonflikte weitgehend minimiert werden. Die Verwahrstelle nimmt in Bezug auf den Fonds oder die 
für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft keine Aufgaben wahr, die Interessenkonflikte zwischen dem 
Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könnten, außer wenn eine 
funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell 
dazu in Konflikt stehenden Aufgaben gegeben ist und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß 
ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden.  
 
Ebenso können Interessenkonflikte entstehen, wenn die Verwahrstelle administrative Aufgaben nach Anhang 
II, 2. Spiegelstrich des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wahrnimmt, z.B. Aufgaben der Register- und 
Transferstelle, Fondsbuchhaltung. Um diese potenziellen Interessenkonflikte zu steuern, ist der jeweilige 
Aufgabenbereich divisional von der Verwahrstellenfunktion getrennt (siehe hierzu auch die Darstellung zur 
Register- und Transferstelle). 
 
Können Interessenkonflikte nicht verhindert werden, werden die Verwaltungsgesellschaft und die 
Verwahrstelle diese Konflikte identifizieren, steuern, beobachten und offenlegen, um eine Schädigung der 
Anlegerinteressen auszuschließen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen wird von einer unabhängigen Compliance 
Funktion überwacht. Wir verweisen zudem auf die Darstellung zu Interessenkonflikten im entsprechenden 
Kapitel in diesem Verkaufsprospekt. 
 
Die oben genannten Informationen zu den Interessenkonflikten im Zusammenhang mit der Unterverwahrung 
hat die Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Verwaltungsgesellschaft hat 
die Informationen auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die 
Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. Die Liste 
oben aufgeführter Unterverwahrer kann sich jederzeit ändern. Aktualisierte Informationen bezüglich der 
Verwahrstelle, ihrer Unterverwahrer sowie sämtlicher Interessenkonflikte der Verwahrstelle, welche sich durch 
die Übertragung der Verwahrstellenfunktion ergeben, sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. 
der Verwahrstelle erhältlich. 
 

https://www.hal-privatbank.com/fileadmin/HAL/Rechtliche_Hinweise/List_of_Sub-Custodians_Hauck_Aufhaeuser_Lampe.pdf
https://www.hal-privatbank.com/fileadmin/HAL/Rechtliche_Hinweise/List_of_Sub-Custodians_Hauck_Aufhaeuser_Lampe.pdf
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Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle innerhalb deren Verwahrstellennetzwerk 
verwahrt. 
 
Gegebenenfalls bei anderen Kreditinstituten als der Verwahrstelle gehaltene Bankguthaben sind 
möglicherweise nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. 
 

a) Aufgaben der Verwahrstelle   
 
Die Verwahrstelle 

 
i) stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Rücknahme, Auszahlung und Annullierung von Anteilen des 

Fonds gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht und dem Verwaltungsreglement 
erfolgen; 

ii) stellt sicher, dass die Berechnung des Wertes der Anteile des Fonds gemäß dem anwendbaren 
luxemburgischen Recht und dem Verwaltungsreglement erfolgt; 

iii) leistet den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge, es sei denn, diese Weisungen verstoßen 
gegen das luxemburgische Recht oder das Verwaltungsreglement; 

iv) stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten des Fonds der Gegenwert innerhalb 
der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird; 

v) stellt sicher, dass die Erträge des Fonds gemäß dem anwendbaren luxemburgischen Recht und 
dem Verwaltungsreglement verwendet werden. 

 
b) Cashflows 

 
Die Verwahrstelle stellt sicher, dass die Cashflows des Fonds ordnungsgemäß überwacht werden und 
gewährleistet insbesondere, dass sämtliche bei der Zeichnung von Anteilen eines Fonds von Anlegern 
oder im Namen von Anlegern geleistete Zahlungen eingegangen sind und dass sämtliche Gelder des 
Fonds auf Geldkonten verbucht wurden, die: 

 
i) auf den Namen des Fonds, auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft 

oder auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet werden; 
ii) bei einer in Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG der Europäischen 

Kommission genannten Stelle eröffnet werden und 
iii) gemäß den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen geführt werden. 

 
Werden die Geldkonten auf den Namen der für den Fonds handelnden Verwahrstelle eröffnet, so werden auf 
solchen Konten ausschließlich Gelder des Fonds verbucht. 
 

c) Verwahrung Finanzinstrumente und Vermögenswerte 
 
Das Vermögen des Fonds wird der Verwahrstelle wie folgt zur Verwahrung anvertraut: 

 
i) Für Finanzinstrumente, die in Verwahrung genommen werden können, gilt: 

 
(1) Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 

Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, und sämtliche 
Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können; 

(2) die Verwahrstelle stellt sicher, dass Finanzinstrumente, die im Depot auf einem 
Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, gemäß den in Artikel 16 der 
Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle 
auf gesonderten Konten registriert werden, die auf den Namen des Fonds oder der 
für den Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, so dass die 
Finanzinstrumente jederzeit eindeutig als gemäß geltendem Recht im Eigentum des 
Fonds befindliche Instrumente identifiziert werden können; 

 
ii) für andere Vermögenswerte gilt: 
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(1) die Verwahrstelle prüft, ob der Fonds oder die für den Fonds handelnde 
Verwaltungsgesellschaft Eigentümer der betreffenden Vermögenswerte ist, indem 
sie auf der Grundlage der vom Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft vorgelegten 
Informationen oder Unterlagen und, soweit verfügbar, anhand externer Nachweise 
feststellt, ob der Fonds oder die für den Fonds handelnde Verwaltungsgesellschaft 
Eigentümer ist; 

(2) die Verwahrstelle führt Aufzeichnungen über die Vermögenswerte, bei denen sie 
sich vergewissert hat, dass der Fonds oder die für den Fonds handelnde 
Verwaltungsgesellschaft Eigentümer ist, und hält ihre Aufzeichnungen auf dem 
neuesten Stand. 

 
Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte werden von der Verwahrstelle oder einem Dritten, 
dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht für eigene Rechnung wiederverwendet. Als 
Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte, darunter Übertragung, Verpfändung, 
Verkauf und Leihe.  
 
Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte dürfen nur wiederverwendet werden, sofern 
 

(1) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung des Fonds erfolgt, 
(2) die Verwahrstelle den Weisungen der im Namen des Fonds handelnden 

Verwaltungsgesellschaft Folge leistet, 
(3) die Wiederverwendung dem Fonds zugute kommt sowie im Interesse der 

Anteilinhaber liegt und 
(4) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der Fonds 

gemäß einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat. 
 

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit mindestens so hoch sein wie der Verkehrswert der 
wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich eines Zuschlags. 
 
Unterverwahrer 
 
Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen auslagern. Die Unterverwahrer können die ihnen übertragenen 
Verwahraufgaben unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen wiederum auslagern.  
Die Verwahrstelle stellt bei der Übertragung der Verwahrung an Dritte sicher, dass diese besonderen 
Anforderungen an eine wirksame aufsichtliche Regulierung und Aufsicht unterliegen.  
 
Eine aktuelle Übersicht der Unterverwahrer kann unter dem Link  
 
https://www.hal-privatbank.com/fileadmin/HAL/Rechtliche_Hinweise/List_of_Sub-
Custodians_Hauck_Aufhaeuser_Lampe.pdf 
 
Potenzielle Interessenkonfliktsituationen zwischen der Verwahrstelle und den Unterverwahrern: 
 
Durch die Bestellung Dritter als Unterverwahrer können potenzielle Interessenkonflikte entstehen. Soweit 
Dritte als Unterverwahrer bestellt werden, vergewissert sich die Verwahrstelle, dass sie selbst und die 
beauftragten Dritten alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der Anforderungen an Organisation und 
Vermeidung von Interessenkonflikten, wie sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Verordnungen 
festgelegt sind, getroffen haben und überwachen die Einhaltung dieser Anforderungen. 
 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Prospektes sind keine relevanten Interessenkonflikte mit Unterverwahrern 
bekannt. Sollten solche Interessenkonflikte auftreten, werden diese gemäß den bestehenden Richtlinien und 
Verfahren gelöst bzw. ggf. den Anlegern offengelegt wie im Abschnitt „Grundsätzliches Verfahren bei 
Interessenkonflikten“ beschrieben. 
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Insolvenz der Verwahrstelle 
 
Im Falle einer Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines in der Europäischen Union ansässigen Dritten, dem 
die Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds übertragen wurde, dürfen die verwahrten Vermögenswerte 
des Fonds nicht an die Gläubiger der Verwahrstelle und/oder dieses Dritten ausgeschüttet oder zu deren 
Gunsten verwendet werden.  
 
Haftung Verwahrstelle 
 
Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und dessen Anteilinhabern für den Verlust durch die 
Verwahrstelle oder einen Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten Finanzinstrumenten übertragen wurde. 
 
Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstrumentes gibt die Verwahrstelle dem Fonds oder der für den Fonds 
handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurück oder erstattet einen 
entsprechenden Betrag. Die Verwahrstelle haftet gemäß dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 sowie nach den 
geltenden Verordnungen nicht, wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf äußere Ereignisse, die nach 
vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen 
Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können, zurückzuführen ist.  
 
Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern des Fonds auch für sämtliche sonstige 
Verluste, die diese infolge einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen 
der Verwahrstelle erleiden. 
 
Die Haftung der Verwahrstelle bleibt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmeregelungen, von einer 
etwaigen Übertragung gemäß vorgenanntem Abschnitt „Unterverwahrer“ unberührt. 
 
Anleger des Fonds können die Haftung der Verwahrstelle unmittelbar oder mittelbar über die 
Verwaltungsgesellschaft geltend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur Verdopplung von 
Regressansprüchen noch zur Ungleichbehandlung der Anteilinhaber führt. 
 
 
5. DIE REGISTER- UND TRANSFERSTELLE 
 
Register- und Transferstelle des Fonds ist die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Munsbach in Luxemburg. 
Bei der Hauck & Aufhäuser Fund Service S.A handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Hauck Aufhäuser 
Lampe Privatbank AG. Die Aufgaben der Register- und Transferstelle bestehen in der Ausführung von Anträgen 
bzw. Aufträgen zur Zeichnung, Rücknahme, zum Umtausch und zur Übertragung von Anteilen sowie in der 
Führung des Anteilsregisters. Die Bündelung der Aufgaben im Konzern sowohl als Verwahrstelle als auch als 
Register- und Transferstelle (Anhang II, 2 Spiegelstrich des Gesetzes vom 17.12.2010) kann potenziell zu 
Interessenkonflikten führen. Aktuell haben weder die Verwahrstelle noch die Register- und Transferstelle 
Interessenkonflikte identifiziert, da die Aufgaben als Verwahrstelle und Register- und Transferstelle sowohl 
funktional als auch hierarchisch strikt getrennt werden. 
 
 
6. Der Erwerb und die Rückgabe von Anteilen 
 
Anteile an dem Fonds können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den in diesem Verkaufsprospekt 
verzeichneten Zahlstellen und bei der Verwahrstelle erworben und sowie bei der Verwaltungsgesellschaft, 
Zahlstelle, Verwahrstelle und Register- und Transferstelle zurückgegeben sowie in Anteile einer anderen 
Anteilklasse umgetauscht werden. 
 
Im Falle der Ausgabe verschiedener Anteilklassen ist der Umtausch von Anteilen einer Anteilklasse in Anteile 
einer anderen Anteilklasse unter den Bedingungen, die in Artikel 9 des Verwaltungsreglements dargelegt sind, 
grundsätzlich möglich.  
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7. Zahlungen und Informationen 
 
Zahlungen erfolgen über die Verwaltungsgesellschaft sowie über die im Verkaufsprospekt aufgeführten 
Zahlstellen. Informationen für die Anteilinhaber sind ebendort erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
können an jedem Bewertungstag gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements am Sitz der 
Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen erfragt werden (zu Einzelheiten 
bezüglich der Berechnung des Anteilwertes vgl. Artikel 7 des Verwaltungsreglements). 
 
Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Gesetze, Regeln, Rundschreiben und Vorschriften in Bezug 
auf die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie das Verbot des „Late Trading“ und 
„Market Timing“ eingehalten werden und hat in diesem Zusammenhang interne Verfahren zur Vorbeugung 
implementiert. 
 
Dieser Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement des Fonds, die Wesentlichen Anlegerinformationen 
sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der 
Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen zur Verfügung. 
 
 
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland: 
 
Die Anschrift der Zahl- und Informationsstelle ist nachfolgend unter der Rubrik „Management und Verwaltung“ 
abgedruckt. Anträge auf Rücknahme von Anteilen können bei der Zahl- und Informationsstelle eingereicht 
werden. Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber, einschließlich Rücknahmeerlöse, etwaiger Ausschüttungen 
und sonstiger Zahlungen können auf Ersuchen des Anteilinhabers über die deutsche Zahl- und 
Informationsstelle geleitet werden. 
 
Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie der 
geprüfte Jahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und 
Informationsstelle erhältlich. 
 
Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber sind 
ebenfalls kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Außerdem werden die Ausgabe- und 
Rücknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland auf der 
Internetseite www.hansainvest.com. 
 
 
8. Steuern 
 
Besteuerung des Fonds 
 
Das Fonds- bzw. die Teilfondsvermögen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe 
d'abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a. (bzw. 0,01% p.a. für das Teilfondsvermögen oder eine 
Anteilklasse, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden), die vierteljährlich auf 
das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar ist. Soweit ein 
Teilfondsvermögen oder der Teil eines Teilfondsvermögens in anderen luxemburgischen Investmentfonds 
angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des 
Teilfondsvermögens, welcher in solche luxemburgische Investmentfonds angelegt ist. 
 
Die Einkünfte des Fonds bzw. der Teilfonds aus der Anlage ihres Vermögens werden im Großherzogtum 
Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) in 
Ländern, in denen die Teilfondsvermögen angelegt sind, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In 
solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Gesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen 
verpflichtet. 
 
Besteuerung der Erträge aus Anteilen am Fonds beim Anleger 
 
In Umsetzung des Common Reporting Standard („CRS“) findet seit dem 1. Januar 2016 ein automatischer 
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Informationsaustausch zwischen den meisten EU-Staaten, einschließlich Luxemburg, und den weiteren 
Vertragsstaaten des CRS-Regimes statt. Dieser neue durch die OECD entworfene globale Standard zum 
automatischen Informationsaustausch umfasst Zinseinkommen, Dividendeneinkommen und bestimmte andere 
Einkommensarten.  
 
Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, 
müssen auf ihre Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg weder Einkommen-, Erbschaft-, noch 
Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.  
 
Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich 
ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2006 gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 23. Dezember 2005 
auf bestimmte Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten 
Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im Großherzogtum 
Luxemburg die Vermögensteuer abgeschafft.  
 
Die vorliegenden Auskünfte basieren auf der derzeitigen Gesetzgebung und Verwaltungspraxis und können 
Änderungen unterliegen. 
 
Anleger sollten sich im Hinblick auf eventuelle steuerliche Konsequenzen der Zeichnung, des Erwerbs, des 
Besitzes, des Umtauschs, der Rücknahme oder anderweitigen Verfügung im Hinblick auf die Anteile und/oder 
der Ausschüttungen auf die Anteile des Fonds unter Berücksichtigung der Rechtslage in dem Land ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres gewöhnlichen Aufenthaltes, ihres Wohnsitzes oder ihres Sitzes informieren und 
gegebenenfalls fachliche Beratung einholen. 
 
Besondere Risiken durch steuerliche Nachweispflichten für die Bundesrepublik Deutschland: 
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat die Richtigkeit der bekannt gemachten Besteuerungsgrundlagen auf 
Anforderung der deutschen Finanzverwaltung nachzuweisen. Sollten Fehler für die Vergangenheit erkennbar 
werden, so wird die Korrektur nicht für die Vergangenheit durchgeführt, sondern im Rahmen der 
Bekanntmachung für das laufende Geschäftsjahr berücksichtigt. Die Korrektur kann die Anleger, die im 
laufenden Geschäftsjahr eine Ausschüttung erhalten bzw. einen Thesaurierungsbetrag zugerechnet 
bekommen, belasten oder begünstigen. 
 
 
9. Wichtige Hinweise zur Risikobetrachtung 
 
Allgemeines 
 
Wertpapieranlagen besitzen nicht nur die Möglichkeit zur Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals, sondern 
sind auch vielfach mit erheblichen Risiken behaftet. Die Risiken können u.a. Aktien- und Rentenmarktrisiken, 
Wechselkurs-, Zins-, Kredit- und Volatilitätsrisiken sowie politische Risiken und Nachhaltigkeitsrisiken umfassen 
bzw. mit diesen verbunden sein. Dies trifft insbesondere auf Anlagen in Aktien und in davon abgeleitete 
Wertpapiere, wie Optionsscheine zu, die Eigenkapital von Aktiengesellschaften und deshalb Risikokapital im 
ureigensten Sinne darstellen. Diese Risiken können auch zusammen mit anderen Risiken auftreten. 
 
Aus diesem Grunde sollten potenzielle Anleger über Erfahrung mit Anlagen in Instrumente, die im Rahmen der 
vorgesehenen Anlagepolitik eingesetzt werden, verfügen. Auch sollten Anleger erst dann eine 
Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern 
oder sonstigen Beratern umfassend und unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- bzw. Steuersituation 
sowie sonstiger Umstände über die im vorliegenden Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen und die 
Anlagepolitik des Fonds haben beraten lassen. 
 
Der Wert der Anteile kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. So können dementsprechend 
Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände fällt. Veräußert der Anleger seine 
Anteile zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen Vermögenswerte gegenüber dem 
Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm investierte Geld nicht vollständig zurück. 
Obwohl der Fonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des 
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Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das bereits investierte 
Geld hinaus besteht nicht. 
 
Es kann somit grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der jeweiligen Anlagepolitik 
erreicht werden. In Artikel 4 des Verwaltungsreglements wird zudem auf besondere Anlageformen, 
insbesondere auf Options- und Termingeschäfte hingewiesen, die spezifische Risiken enthalten können. 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Rahmen der 
Anlagegrenzen gemäß Artikel 4 Absatz 5 h) des hiernach abgedruckten Verwaltungsreglements ermächtigt, 
bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines Emittenten 
anzulegen. 
 
Nachhaltigkeitsrisiken: 
 
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den 
Wert des Fondsvermögens haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken können auch auf andere Risikoarten einwirken 
und als ein Faktor zu deren Wesentlichkeit beitragen.  
 
Beispiele für ESG sind:  
 
Environmental/Umwelt 

- Klimaschutz 
- Anpassung an den Klimawandel 
- Schutz der biologischen Vielfalt 
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling 
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 
- Schutz gesunder Ökosysteme 
- Nachhaltige Landnutzung 

 
Social/Soziales 

- Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine 
Diskriminierung) 

- Einhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
- Angemessene Entlohnung, faire Bedingungen am Arbeitsplatz, Diversität sowie Aus- und 

Weiterbildungschancen 
- Gewerkschafts- und Versammlungsfreiheit 
- Gewährleistung einer ausreichenden Produktsicherheit, einschließlich Gesundheitsschutz 
- Gleiche Anforderungen an Unternehmen in der Lieferkette 
- Inklusive Projekte bzw. Rücksichtnahme auf die Belange von Gemeinden und sozialen Minderheiten 

 
Governance/Unternehmensführung 

- Steuerehrlichkeit 
- Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption 
- Nachhaltigkeitsmanagement durch Vorstand 
- Vorstandsvergütung in Abhängigkeit von Nachhaltigkeit 
- Ermöglichung von Whistle Blowing 
- Gewährleistung von Arbeitnehmerrechten 
- Gewährleistung des Datenschutzes 
- Offenlegung von Informationen 

 
Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen Klima und Umwelt unterteilen sich in physische Risiken und 
Transitionsrisiken: 
 
Physische Risiken ergeben sich sowohl im Hinblick auf einzelne Extremwetterereignisse und deren Folgen 
(Beispiele: Hitze- und Trockenperioden, Überflutungen, Stürme, Hagel, Waldbrände, Lawinen) als auch in Bezug 
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auf langfristige Veränderungen klimatischer und ökologischer Bedingungen (Beispiele: Niederschlagshäufigkeit 
und -mengen, Wetterunbeständigkeit, Meeresspiegelanstieg, Veränderung von Meeres- und Luftströmungen, 
Übersäuerung der Ozeane, Anstieg der Durchschnittstemperaturen mit regionalen Extremen). 
 
Physische Risiken können auch indirekte Folgen haben (Beispiele: Zusammenbruch von Lieferketten; Aufgabe 
wasserintensiver Geschäftstätigkeiten bis hin zu klimabedingter Migration und bewaffneten Konflikten). 
Schließlich könnten die Verursacher von Umweltschäden bzw. Unternehmen, die den Klimawandel befördert 
haben, staatlich (siehe z.B. Ontario Bill 21, Liability for Climate-Related Harms Act, 2018) oder gerichtlich für die 
Folgen verantwortlich gemacht werden. 
 
Transitionsrisiken bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft: 
Politische Maßnahmen können zu einer Verteuerung und/oder Verknappung fossiler Energieträger oder von 
Emissionszertifikaten führen (Beispiele: Kohleausstieg, CO2-Steuer) oder zu hohen Investitionskosten aufgrund 
erforderlicher Sanierungen von Gebäuden und Anlagen. Neue Technologien können bekannte verdrängen 
(Beispiel: Elektromobilität), veränderte Präferenzen der Vertragspartner und gesellschaftliche Erwartungen 
können nicht angepasste Unternehmen gefährden. 
 
Interdependenz zwischen physischen Risiken und Transitionsrisiken 
 
Eine starke Zunahme der physischen Risiken würde eine abruptere Umstellung der Wirtschaft erfordern, was 
wiederum zu höheren Transitionsrisiken führt. Wird die notwendige Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
nicht rechtzeitig vorgenommen, steigen die physischen Risiken und der Handlungsdruck. 
 
Emittenten-spezifisches Risiko im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
 
Die Risiken im Zusammenhang mit ESG-Aspekten, können sich negativ auf den Marktpreis einer Anlage eines 
Vermögensgegenstandes auswirken. 
 
Der Marktwert von Finanzinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ESG-Standards nicht 
einhalten und/oder sich (auch) nicht dazu bekennen in Zukunft ESG-Standards umzusetzen, kann durch sich 
materialisierende Nachhaltigkeitsrisiken negativ beeinflusst werden. 
 
Solche Einflüsse auf den Marktwert können bspw. durch Reputationsschäden und/oder Sanktionen verursacht 
werden, weitere Beispiele sind physische Risiken sowie Übergangsrisiken, die z.B. durch den Klimawandel 
hervorgerufen werden. 
 
Operative Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
 
Der Fonds oder die Verwaltungsgesellschaft können aufgrund von Umweltkatastrophen, sozial-induzierten 
Aspekten in Bezug auf Angestellte oder Dritte sowie aufgrund von Versäumnissen in der Unternehmensführung, 
Verluste erleiden. Diese Ereignisse können durch mangelnde Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten 
verursacht oder verstärkt werden. 
Die wesentlichen Risiken des Fonds, sowie weitere finanzielle Risiken, werden im Rahmen der traditionellen 
Investmentanalyse, die Teil des Investmentprozesses ist, vor der Anlageentscheidung geprüft sowie in der 
fortlaufenden Überwachung des Portfolios berücksichtigt. In der Investmentanalyse sind wesentliche 
nachhaltigkeitsbezogene Risiken integriert, mittels derer das Portfoliomanagement im Rahmen der Risiko-
Ertrags-Bemessung grundsätzlich auch die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite einer 
Investition berücksichtigt. Ziel der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidung ist es, das 
Eintreten dieser Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Auswirkungen auf die Anlagen bzw. das Gesamtportfolio des Fonds möglichst gering zu halten. 
 
Markt- und Sektorrisiko 
Die Anlagen in Wertpapiere eines bestimmten Wirtschaftssektors weisen erhöhte Chancen auf, denen jedoch 
auch entsprechende Risiken entgegenstehen. Dabei handelt es sich einmal um die allgemeinen Marktrisiken 
und zum anderen auch um die speziellen Risiken des jeweiligen Wirtschaftssektors. Die jeweiligen Märkte 
können teilweise erheblichen Wertschwankungen und einer verminderten Liquidität unterliegen. 
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Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der 
Kapitalmärkte sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten ab, die wiederum von der allgemeinen 
Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen 
Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch 
irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 
 
Länder- oder Transferrisiko 
Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund fehlender 
Transferfähigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristgerecht, oder überhaupt nicht 
erbringen kann. So können z. B. Zahlungen, auf die der Fonds Anspruch hat, ausbleiben oder in einer Währung 
erfolgen, die aufgrund von Devisenbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 
Darüber hinaus bestehen bei der Anlage in Wertpapieren von Gesellschaften in Entwicklungsländern zusätzliche 
Risiken für das eingesetzte Fondsvermögen durch hoheitliche Eingriffe und kaum kalkulierbare politische 
Umwälzungen, die auch den freien Transfer von Devisen beeinflussen können. Zusätzliche Risiken bestehen 
durch die generell beschränkteren Informationsmöglichkeiten und die geringere Aufsicht und Kontrolle dieser 
Wertpapiermärkte. 
 
Mit der Anlage in Wertpapieren aus Schwellenländern sind verschiedene Risiken verbunden. Diese hängen vor 
allem mit dem rasanten wirtschaftlichen Entwicklungsprozess zusammen, den diese Länder teilweise 
durchmachen. Darüber hinaus handelt es sich eher um Märkte mit geringer Marktkapitalisierung, die dazu 
tendieren, volatil und illiquide zu sein. Andere Faktoren (wie politische Veränderungen, 
Wechselkursänderungen, Börsenkontrolle, Steuern, Einschränkungen bezüglich ausländischer Kapitalanlagen 
und Kapitalrückflüsse etc.) können ebenfalls die Marktfähigkeit der Werte und die daraus resultierenden 
Erträge beeinträchtigen. 
 
Weiterhin können diese Märkte sowie die auf ihnen notierten Gesellschaften wesentlich geringerer staatlicher 
Aufsicht und einer weniger differenzierten Gesetzgebung unterliegen. Die Buchhaltung und Rechnungsprüfung 
dieser Gesellschaften entsprechen nicht immer dem hiesigen Standard. 
 
Aufgrund der Risiken aus erheblichen Aktienkursschwankungen in Verbindung mit der noch begrenzten 
Aufnahmefähigkeit dieser Märkte weist die Verwaltungsgesellschaft ausdrücklich auf die Möglichkeit der 
zeitweiligen Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes und der Rücknahme oder des Umtausches von 
Anteilen (Art. 8 des Verwaltungsreglements) hin. 
 
Währungsrisiko 
Die Wertentwicklung kann durch Wechselkursveränderungen der Fondswährung gegenüber den Währungen 
der Länder, in denen das Fondsvermögen investiert ist, beeinflusst werden. 
Sofern die Vermögenswerte des Fonds in anderen Währungen als der Fondswährung angelegt sind, erhält der 
Fonds Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser 
Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fonds. 
 
Liquiditätsrisiko 
Der Fonds darf auch Vermögensgegenstände erwerben, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse 
zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände 
ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterveräußerung der 
Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. Auch besteht die Gefahr, dass Wertpapiere, die in einem sehr 
engen Marktsegment gehandelt werden, einer erheblichen Preisvolatilität unterliegen. 
Zudem kann die Gefahr bestehen, dass bestimmte Wertpapiere zwar zum amtlichen Markt an einer Börse 
zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, auf Grund mangelnder Liquidität am Markt aber 
nicht gehandelt werden können.  
 
Adressenausfallrisiko 
Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können Verluste für den Fonds entstehen. Das 
Ausstellerrisiko beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers, die neben 
den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei sorgfältiger 
Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von 
Ausstellern eintreten. 
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Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen 
Forderung teilweise oder vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung eines Fonds 
geschlossen werden. 
 
Operatives Risiko im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
Der Fonds kann aufgrund von Umweltkatastrophen, dem Umgang mit sozialen Thematiken in der 
Unternehmensführung sowie aufgrund von Problemen im Rahmen der allgemeinen Unternehmensführung 
Verluste erleiden. Diese Ereignisse können durch mangelnde Beobachtung von Nachhaltigkeitsaspekten 
verursacht oder verschärft werden. 
 
Verwahrrisiko 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, 
das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines 
Unterverwahrers resultieren kann. 
 
Konzentrationsrisiko 
Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte 
Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser 
Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 
 
Erhöhte Volatilität 
Der Fonds kann aufgrund seines erlaubten Anlagehorizontes und seiner Zusammensetzung sowie des Einsatzes 
von derivativen Instrumenten eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilspreise können auch innerhalb 
kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. 
 
Rechtliches und steuerliches Risiko 
Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Investmentfonds kann sich in unabsehbarer und nicht 
beeinflussbarer Weise ändern. 
 
Änderung der Anlagepolitik 
Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des für den Fonds zulässigen Anlagespektrums kann sich das 
mit dem Fonds verbundene Risiko inhaltlich verändern. 
 
Änderung des Verwaltungsreglements 
Die Gesellschaft behält sich im Verwaltungsreglement des Fonds das Recht vor, dieses zu ändern. Ferner ist es 
ihr gemäß dem Verwaltungsreglement möglich, den Fonds aufzulösen. Für den Anleger besteht daher das 
Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. 
 
Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 
Der Fonds kann Derivate nutzen. Diese können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern können auch 
einen Teil der Anlagestrategie darstellen. 
 
Soweit der Fonds Optionen und sonstige Techniken und Instrumente zur effizienten Verwaltung des 
Fondsvermögens einsetzt, ist der Fonds im Vergleich zu den traditionellen Anlagemöglichkeiten weitaus 
höheren Risiken ausgesetzt. Insbesondere Optionsscheine bergen erhöhte Risiken, da im Zusammenhang mit 
der Anlage in Optionsscheinen ebenso wie in sonstigen Derivaten bereits ein geringer Kapitaleinsatz zu 
umfangreichen Kursbewegungen führen kann („Hebelwirkung“). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Derivaten die folgenden Risiken verbunden sein können: 
 

a) die erworbenen befristeten Rechte können verfallen oder eine Wertminderung erleiden 

b) das Verlustrisiko kann nicht bestimmbar sein und auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen 

c) Geschäfte, bei denen die Risiken ausgeschlossen sind oder eingeschränkt werden sollen, können 
möglicherweise nicht oder nur zu einem verlustbringenden Marktpreis getätigt werden 

d) das Verlustrisiko kann sich erhöhen, wenn die Verpflichtungen aus derartigen Geschäften oder die 
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hieraus zu beanspruchende Gegenleistung auf eine ausländische Währung lauten 

e) die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Zahlungsverzugs einer Gegenpartei 
(Kontrahentenrisiko). Sofern der Fonds derivative OTC Geschäfte (bspw. Non-exchange traded Futures 
und Optionen, Forwards, Swaps) abschließen kann, unterliegen sie einem erhöhten Kredit- und 
Gegenparteirisiko, welches die Verwaltungsgesellschaft durch den Abschluss von Verträgen zur 
Sicherheitenverwaltung (Collateral-Verträge) zu reduzieren versucht  

f) Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Transaktionen auf OTC-Märkten abschließen, die den 
Fonds dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit ihrer Gegenparteien sowie dem Risiko in Bezug auf deren 
Fähigkeit, die Vertragsbedingungen zu erfüllen, aussetzen. Im Falle eines Konkurses oder der Insolvenz 
einer Gegenpartei kann es für den Fonds zu Verzögerungen in der Abwicklung von Positionen und 
erheblichen Verlusten, einschließlich Wertminderungen der vorgenommenen Anlagen während des 
Zeitraumes, während dessen der Fonds seine Ansprüche durchzusetzen versucht, zur Erfolglosigkeit der 
Realisierung von Gewinnen während dieses Zeitraums sowie zu Ausgaben, die im Zusammenhang mit 
der Durchsetzung dieser Rechte anfallen, kommen. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die obigen 
Verträge und derivativen Techniken beispielsweise durch Konkurs, hinzukommende Gesetzeswidrigkeit 
oder durch eine Änderung der steuerrechtlichen oder buchhalterischen Gesetzesregelungen zu den bei 
Abschluss des Vertrages geltenden Bestimmungen, beendet werden. 

 

Darüber hinaus kann der Fonds Verluste durch die Wiederanlage von Barsicherheiten bzw. Barmitteln aus 
Derivaten erleiden. Ein solcher Verlust kann aus einer Wertminderung der mit den Barsicherheiten 
vorgenommenen Anlagen resultieren. Eine Wertminderung der mit den Barsicherheiten vorgenommenen 
Anlagen hat zur Folge, dass der Betrag der zur Verfügung stehenden Sicherheiten zur Rückzahlung des Fonds an 
die Gegenpartei nach Beendigung der Transaktion reduziert ist. In diesem Fall ist der Fonds verpflichtet, die 
Wertdifferenz zwischen den ursprünglich erhaltenen Sicherheiten und dem Betrag, der zur Rückzahlung an die 
Gegenpartei tatsächlich zur Verfügung steht, zu tragen, woraus ein Verlust für den Fonds resultiert. 

Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik des Fonds erreicht werden. 

 
Besondere Risikohinweise 
 
Aufgrund der Investments in strukturierte Wertpapierprodukte und deren Struktur kann der Marktwert 
während der Laufzeit nicht nur von der Wertentwicklung des Underlyings beeinflusst werden, sondern auch 
von anderen Faktoren. Zu diesen Einflussgrößen zählen die Laufzeit, die Intensität der erwarteten 
Kursschwankungen (Volatilität) des Underlyings, der Zinssätze am Geldmarkt und die erwarteten Dividenden- 
bzw. Zinszahlungen auf den Basiswert sowie Fremdwährungsschwankungen. 
 
Die Anlage in Zertifikaten kann auch auf einen oder mehrere bestimmte Wirtschaftssektoren wie Commodities 
oder Immobilien hin ausgerichtet sein. Dies kann erhöhte Chancen aufweisen, denen jedoch auch 
entsprechende Risiken gegenüberstehen. Dabei handelt es sich einmal um die allgemeinen Marktrisiken und 
zum anderen auch die speziellen Risiken des jeweiligen Wirtschaftssektors. Insbesondere können solche 
Anlagen – je nach Wirtschaftssektor – erheblichen Wertschwankungen und einer verminderten Liquidität 
unterliegen. 
 
Die Kursentwicklungen von Wertpapieren an osteuropäischen und asiatischen Börsen und Märkten unterliegen 
teilweise erheblichen Schwankungen. Den Chancen an einer Anlage in diesen Ländern stehen damit auch 
erhebliche Risiken gegenüber. 
 
Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Wechselkursänderungen der Fondswährung Euro gegenüber den 
Währungen der Länder, in denen das Fondsvermögen investiert ist, sowie durch andere Faktoren, wie politische 
Veränderungen, Begrenzung des Währungsumtausches und –transfers, ungeklärte Eigentumsverhältnisse, 
ungeeignete Börsenkontrolle, Steuern, Einschränkungen hinsichtlich ausländischer Kapitalanlagen und 
Kapitalrückflüssen u.s.w., beeinflusst werden. Außerdem kann eine Nichtzahlung seitens der betreffenden 
Emittenten nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
 
Wegen der noch schwach entwickelten Bank-, Eintragungs- und Telekommunikationssysteme sind 
Kapitalanlagen in diesen Ländern mit Risiken betreffend die Glattstellung, die Liquidation und die Eintragung 
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von Wertpapiergeschäften behaftet, die normalerweise nicht bei Anlagen in westlichen Ländern auftreten.  
 
Risiken bei der Rückgabe von Anteilen 
Aufgrund der Risiken aus erheblichen Kursschwankungen in Verbindung mit der noch begrenzten 
Aufnahmefähigkeit dieser Märkte weist die Verwaltungsgesellschaft ausdrücklich auf die Möglichkeit der 
zeitweiligen Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes und der Rücknahme von Anteilen (Art. 8 des 
Verwaltungsreglements) hin. 
 
Einstellen der Anteilausgabe 
Die Verwaltungsgesellschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass sie gemäß Artikel 9, Absatz 5 des 
Verwaltungsreglements jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die 
Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung 
des Rücknahmepreises zurückkaufen kann, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, zum Schutz des Fonds 
oder der Anteilinhaber erforderlich erscheint. 
 
Geltendmachung von Rechten gegen den Fonds 
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anteilinhaber auf die Tatsache hin, dass jeglicher Anteilinhaber seine 
Anteilinhaberrechte in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen den Fonds nur dann geltend machen kann, wenn 
der Anteilinhaber selber und mit seinem eigenen Namen in dem Anteilinhaberregister eingeschrieben ist. In 
den Fällen, wo ein Anteilinhaber über eine Zwischenstelle in den Fonds investiert hat, welche die Investition in 
seinem Namen aber im Auftrag des Anteilinhabers unternimmt, können nicht unbedingt alle 
Anteilinhaberrechte unmittelbar durch den Anteilinhaber gegen den Fonds geltend gemacht werden. 
Anteilinhabern wird geraten, sich über ihre Rechte zu informieren. 
 
Die Anteile des Fonds werden in Form von Globalzertifikaten (Inhaberanteile) ausgegeben. 
 
10. Anlage in Investmentfonds 
 
Soweit der Fonds in Anteile anderer Investmentfonds („Zielfonds“) anlegt, sind gegebenenfalls der jeweilige 
Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, 
dass zusätzlich zu den Kosten, die dem Fondsvermögen gemäß den Bestimmungen dieses Verkaufsprospektes 
und des nachfolgenden Verwaltungsreglements belastet werden, Kosten für das Management und die 
Verwaltung, die Verwahrstellenvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und 
Gebühren auf das Fondsvermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit 
gleichartigen Kosten entstehen kann. 
 
Für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen an Zielfonds, die unmittelbar oder mittelbar von der 
Verwaltungsgesellschaft oder einer mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenen Gesellschaft verwaltet 
werden, werden dem Fonds von der Verwaltungsgesellschaft oder der anderen Gesellschaft keine Gebühren 
berechnet. Weiterhin darf es durch die Anlage in solche Zielfonds nicht zu einer Doppelbelastung mit 
Verwaltungs- bzw. Performance-Gebühren kommen. 
 
Der Fonds wird nicht in Zielfonds anlegen, die einer Managementvergütung von mehr als 2,5 % p.a. unterliegen. 
Eventuell anfallende leistungsabhängige Vergütungen bleiben hierbei unberücksichtigt. 
 
Soweit für die Anlage in Zielfonds Bestandsvergütungen erhalten werden, fließen diese dem Fonds zu und 
verringern die Kostenbelastung. 
 

11.  Benchmark 
 

Der Fonds kann Nutzer von Benchmarks im Sinne der VERORDNUNG (EU) 2016/1011 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten 
als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur 
Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Benchmark-
Verordnung) sein. 
  
Im Überblick des Fonds wird es angegeben, sofern der Fonds eine Benchmark verwendet, die in den 
Anwendungsbereich der Benchmark-Verordnung fällt. Sofern eine Benchmark verwendet wird, wird der 
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Benchmark-Administrator genannt und es wird angegeben, ob der Administrator oder die Benchmark in dem 
von der ESMA eingerichteten und geführten Register der Administratoren oder Benchmarks aufgeführt ist. 
  
Die Benchmark-Verordnung verpflichtet die Verwaltungsgesellschaft, schriftliche Pläne zu erstellen und 
aufrechtzuerhalten, in denen die Maßnahmen dargelegt werden, die sie ergreifen würde, wenn sich eine 
Benchmark wesentlich ändert oder nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Die Verwaltungsgesellschaft muss 
dieser Verpflichtung nachkommen. Weitere Informationen zu dem Plan sind auf Anfrage bei der 
Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. 
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KSAM Einkommen Aktiv  
Überblick über wichtige Daten des KSAM Einkommen Aktiv 

 
 

Fondsgründung:  28. Oktober 2008 
   
Erstzeichnung und Erstausgabe: Anteilklasse A 

Anteilklasse B 
 

6. Juni 2014 
10. November 2008 
 

   
Erstausgabepreis: 
(zuzüglich Ausgabeaufschlag) 

Anteilklasse A 
Anteilklasse B 
 

EUR 100,-- 
EUR 100,-- 

   
Mindestanlagesumme: 
(zuzüglich Ausgabeaufschlag) 

Anteilklasse A 
Anteilklasse B 
 

keine 
keine 

   
Ausgabeaufschlag in % vom Anteilwert: 
(zugunsten der Vertriebsstellen) 

Anteilklasse A 
Anteilklasse B 
 

nicht vorgesehen  
nicht vorgesehen 

Rücknahmeabschlag in % vom 
Anteilwert: (zugunsten der 
Vertriebsstellen) 

Anteilklasse A 
Anteilklasse B 
 

nicht vorgesehen  
nicht vorgesehen 

   
Anteilwertberechnung:  täglich1 
   
Verwaltungsvergütung2: 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 

 bis zu 0,30 % p.a., mindestens EUR 30.000, -- p.a. 
 

   
Investmentmanagervergütung: 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 

Anteilklasse A 
Anteilklasse B 
 

bis zu 1,18 % p.a. 
bis zu 1,18 % p.a. 

   

 
1 Bewertungstag ist jeder Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und Hamburg (Deutschland) ist. 
2 Die Angaben verstehen sich zuzüglich einer gegebenenfalls anfallenden Mehrwertsteuer. 
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Performance Fee: Anteilklasse A 
Anteilklasse B 
 
 
 

Ab dem 1. Oktober 2021: 
 
Neben diesem fixen Entgelt erhält der Investmentmanager 
eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“) in 
Höhe von 10%, der über die Referenzperformance pro 
Abrechnungsperiode hinausgehenden positiven 
Performance.  
 
Als Referenzperformance wird der bewertungstäglich 
gültige 6-Monats-Euribor zuzüglich 2,5% p.a. (30/360) 
festgesetzt. 
 
Die Abrechnungsperiode umfasst ein Geschäftsjahr und 
beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres. Bei der 
Berechnung des Vergütungsanspruchs werden alle 
Abrechnungsperioden seit dem Zeitpunkt der letzten 
Auszahlung einer erfolgsabhängigen Vergütung, maximal 
der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden 
berücksichtigt („rollierender Referenzzeitraum“). Existieren 
für eine Anteilklasse weniger als fünf vorangegangene 
Abrechnungsperioden und hat noch keine Entnahme 
stattgefunden, so entspricht der Referenzzeitraum allen 
vorangegangenen Abrechnungsperioden.  
 
Ein Anspruch auf Performancevergütung besteht nur dann, 
wenn der Anteilswert sich über der gültigen High-
Watermark befindet. Die gültige High-Watermark 
entspricht (i) dem höchsten Anteilwert zum Ende einer 
Abrechnungsperiode des gültigen Referenzzeitraums oder 
(ii) im Jahr der Erstausgabe von Anteilen, dem 
Erstausgabepreis. Der Teil der Anteilwertentwicklung, 
welcher zur Wertaufholung bis zur High-Watermark führte, 
ist hierbei nicht vergütungsberechtigt. Netto- 
Wertminderungen werden durch die Anwendung dieses 
Prinzips auf die folgenden Abrechnungsperioden 
vorgetragen. 
 
Besteht bis zum Ende eines Referenzzeitraums (fünf Jahre) 
kein Anspruch auf Entnahme einer erfolgsabhängigen 
Vergütung, so wird zu Beginn des folgenden 
Abrechnungszeitraums ein rollierender 
Kompensationsmechanismus angewandt, bei dem die 
gültige High Watermark auf den höchsten 
Nettoinventarwert zum Ende der vorangegangenen fünf (5) 
Abrechnungsperioden angepasst wird. Der gültige 
Referenzzeitraum wird somit um eine Abrechnungsperiode 
verschoben 
 
Durch Anwendung dieser Prinzipien erfolgt eine Auszahlung 
der erfolgsabhängigen Vergütung zum Ende einer 
Abrechnungsperiode nur, sofern alle im Folgenden 
genannten Bedingungen erfüllt sind: 
 

- zum Ende einer Abrechnungsperiode die 
Referenzperformance übertroffen und 

- zum Ende einer Abrechnungsperiode ein neuer 
historischer Höchststand erreicht wurde. 

 
Bei der Berechnung der Anteilwertentwicklung zur Messung 
der Performance gegenüber der Referenzperformance, 
werden alle Kosten (exkl. der erfolgsabhängigen Vergütung) 
und etwaige Ausschüttungen berücksichtigt („net of all 
costs“).  
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Als Basis für die Messung dient der am Ende der 
vorangegangenen Abrechnungsperiode gültigen 
Nettoinventarwertes pro Anteil. Entsprechend dem 
täglichen Vergleich der prozentualen Entwicklung des 
Nettoinventarwertes je Anteil und der 
Referenzperformance, sowie unter Berücksichtigung des 
High-Watermark-Prinzip, wird eine rechnerisch angefallene 
erfolgsabhängige Vergütung im Fondsvermögen 
zurückgestellt oder aber eine bereits zurückgestellte 
Vergütung entsprechend aufgelöst. 
 
Bei der Rückgabe von Anteilen wird eine rechnerisch 
angefallene erfolgsabhängige Vergütung je 
zurückgegebenen Anteil im Fonds festgeschrieben und am 
Ende der Abrechnungsperiode an den Investmentmanager 
ausgezahlt („Crystallization on Redemption“). 
 
Sollte für den Fonds eine Liquidation oder ein Fondsereignis 
(Fusion) angestrebt werden, so ist mit Blick auf die 
Auszahlung einer Performance Fee der Nettoinventarwert 
pro Anteilsklasse an dem Tag maßgebend, an dem der 
Entscheid zur Auflösung des Fonds gefällt wurde, respektive 
der Tag, an dem das Fondsereignis in Kraft tritt. 
  
  
Die erfolgsabhängige Vergütung errechnet sich wie folgt: 
 

𝐦𝐢𝐧
𝒕
(𝑷𝑭𝒕, 𝑪𝑨𝑷𝒕) ∗ 𝑼𝑨𝒕 

𝑃𝐹𝑡 = 𝐴𝐴𝑃 ∗ max(𝑅𝑡, 0) ∗ 𝑃𝐹𝑆 

𝐶𝐴𝑃𝑡 = max ((𝑅𝑡 − (
𝐻𝑊𝑀

𝐴𝐴𝑃
− 1)) ∗ 𝐴𝐴𝑃 , 0) ∗ 𝑃𝐹𝑆 

 
min
𝑡
(): Anspruch des Investmentmanagers auf  

erfolgsabhängige Vergütung pro Anteil an 
Bewertungstag 𝑡 begrenzt auf 𝐶𝐴𝑃𝑡 

𝑃𝐹𝑡: erfolgsabhängige Vergütung des  
Investmentmanagers zum Bewertungs- 
tag 𝑡 pro Anteil 

𝐶𝐴𝑃𝑡: Maximal entnehmbare erfolgsabhängige  
Vergütung pro Anteil an Bewertungstag 𝑡 

𝑈𝐴𝑡: im Umlauf befindliche Anteile der  
Anteilklasse zum Bewertungstag 𝑡 

𝐴𝐴𝑃: offizieller Anteilwert der Anteilklasse zu  
Beginn der Abrechnungsperiode 

𝑅𝑡: relative Rendite der Anteilklasse gegenüber der Referenzperformance in der Abrechnungsperiode zum 
Bewertungstag 𝑡 vor Berechnung einer  
erfolgsabhängigen Vergütung 

𝑃𝐹𝑆: Gebührensatz der erfolgsabhängigen  
Vergütung 

𝐻𝑊𝑀: High-Watermark der Anteilklasse in der  
Abrechnungsperiode 

  

Beispiele betreffend die Berechnungssystematik der 
Performance Fee können dem Ende dieser Übersicht 
entnommen werden. 
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Benchmark 
 
 
zur Berechnung der Performance Fees 

 Zum Datum dieses Verkaufsprospekts verwendet der Fonds 
 
 
den Index 6-Monats-Euribor. 
 
Die vorgenannte Benchmark wird von European Money 
Markets Institute („Administrator“) administriert.  
Der Administrator ist bei der europäischen 
Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches 
Register der Administratoren und Referenzwerte 
eingetragen. 

 
Verwahrstellenvergütung3: 
(in % des Netto-Fondsvermögens) 

 bis zu 0,15 % p.a., mindestens jedoch EUR 750 p.m.,  

   
Fondswährung:  Euro 
   
Ende des Geschäftsjahres:  30. September 
- erstmals:  30. September 2009 
- erster geprüfter Jahresbericht:  30. September 2009 
   
Verwendung der Erträge: Anteilklasse A 

Anteilklasse B 
Ausschüttend 
Thesaurierend 

   
Anteilstückelung:  Inhaberanteile werden durch Globalzertifikat oder durch 

CFF-Verfahren (Central Facility for Funds) bei Clearstream 
Luxembourg begeben. 
 
Ausgabe der Fondsanteile (Bruchstücke) bis zu einem 
Tausendstel 
 

   
Börsennotierung:  nicht vorgesehen 
   
Vertriebsländer:  Luxemburg, Deutschland 
   
Wertpapierkennnummer (WKN): Anteilklasse A 

Anteilklasse B 
A113US 
A0Q92X 

   
ISIN: Anteilklasse A 

Anteilklasse B 
LU1066870301 
LU0389395053 

   
General Entity Identifier (GEI):  529900AP27AADX7CC587 
  

  
Performance (Wertentwicklung): Eine entsprechende Übersicht ist in den Wesentlichen Anlegerinformationen 

enthalten. Aus der bisherigen Wertentwicklung lassen sich nicht unbedingt 
Aussagen über die zukünftigen Ergebnisse des Fonds ableiten. 

  
Veröffentlichung des Verwaltungs-
reglement und seiner Änderungen: 

Das Verwaltungsreglement des Fonds wurde erstmals am 11. November 2008 beim 
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt. Eine entsprechende 
Hinterlegungsnotiz wurde erstmals am 17.11.2008 im Mémorial C veröffentlicht. 
Eine letzte Änderung des Verwaltungsreglements wurde beim luxemburgischen 
Handels- und Gesellschaftsregister im „Recueil Electronique des Sociétés et 
Associations“ (RESA) hinterlegt und wird am 1. Oktober 2023 veröffentlicht.  

  
Folgende Beispiele sollen die Berechnungssystematik der Performance Fee schematisch darstellen: 

 

 
3   Die Angaben verstehen sich zuzüglich einer gegebenenfalls anfallenden Mehrwertsteuer. 
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Abrech-
nungs-
periode 

Anteilwert 
Beginn AP 

Anteilwert 
Ende AP 
vor PF 

Prozentuale 
Entwicklung 

vor PF 

Hurdle  HWM PF PF Anteil Anteil-
wert 

nach PF 

1 100,00 95,00 -5,00% 5,00% 100,00 10% - 95,00 

2 95,00 100,00 5,26% 5,00 % 100,00 10% - 100,00 

3 100,00 102,00 2,00% 5,00 % 100,00 10% - 102,00 

4 102,00 95,00 -6,86% 5,00 % 100,00 10% - 95,00 

5 95,00 108,00 13,68% 5,00% 100,00 10% 0,33 107,68 

6 107,68 102,00 -5,27% 5,00% 107,68 10% - 102,00 

7 102,00 100,00 -1,96% 5,00% 107,68 10% - 100,00 

8 100,00 103,00 3,00% 5,00 % 107,68 10% - 103,00 

9 103,00 102,00 -0,97% 5,00% 107,68 10% - 102,00 

10 102,00 101,00 -0,98% 5,00% 107,68 10% - 101,00 

11 101,00 106,00 4,95% 5,00% 103,00 10% - 106,00 

12 106,00 99,00 -6,60% 5,00% 103,00 10% - 99,00 

13 99,00 109,00 10,10% 5,00% 103,00 10% 0,10 108,90 
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Management und Verwaltung 
 

Kapitalverwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltungsstelle 
 

HANSAINVEST 

Hanseatische Investment-GmbH 

Postfach 60 09 45 

22209 Hamburg 

 

Hausanschrift: 

Kapstadtring 8 

22297 Hamburg 

 

Handelsregister B 12891 

Amtsgericht Hamburg 

 

Telefon: (040) 300 57- 0 
Telefax: (040) 300 57- 61 42 
Internet: www.hansainvest.com 
E-Mail: service@hansainvest.de 
 

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 
10.500.000,00 Euro 

 

Gesellschafter 
 

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund 
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G., Hamburg 
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G., Dortmund 

 

Geschäftsführung 
 

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher) 
(zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der 
HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG) 
 
Nicholas Brinckmann 
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) 
 
Ludger Wibbeke 
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender 
der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH) 
 

Aufsichtsrat 
 

Martin Berger (Vorsitzender), 
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) 

 

Dr. Karl-Josef Bierth 
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, 
Hamburg) 
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Markus Barth 
Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg 
 
Dr. Thomas A. Lange 
Vorstandsvorsitzender der National-Bank Aktiengesellschaft, Essen 
 
Prof. Dr. Stephan Schüller  
Kaufmann 
 
Prof. Dr. Harald Stützer 
Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach 

 
Verwahrstelle 
 
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,  
Niederlassung Luxemburg 
1c, rue Gabriel Lippmann,  
L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg,  
Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 175937 
 
Register- und Transferstelle  
 
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. 
1c, rue Gabriel Lippmann,  
5365 MUNSBACH, Großherzogtum Luxemburg 
Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 28878 
 
 
Portfolioverwalter und Vertriebsgesellschaft (Initiator) 
 
Kontor Stöwer Asset Management GmbH 
Fleischstraße 58 (Posthof) 
54290 Trier 
Handelsregister: Amtsgericht Wittlich, HRB 42825 
 
Wirtschaftsprüfer 
 
KPMG S.à r.l., Luxembourg 
39, Avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg  
 
Zahlstellen 
 
Zahlstelle in Luxemburg 
 
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg 
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 MUNSBACH, Luxemburg 
Handelsregister: R.C.S. Luxembourg B 175937 
 
Zahlstelle und Informationsstelle in Deutschland 
 
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstraße 24 
D-60311 Frankfurt am Main 
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Verwaltungsreglement 
 
Das Verwaltungsreglement legt allgemeine Grundsätze für den Fonds KSAM Einkommen Aktiv ( der „Fonds“) 
fest und trat am 11. November 2008 in Kraft. Die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister 
Luxemburg („Handels- und Gesellschaftsregister“) wurde im Recueil électronique des Sociétés et Associations 
(„RESA“) offengelegt. 
 
Das Verwaltungsreglement bildet die für den Fonds geltenden Vertragsbedingungen. 
 

Artikel 1 Der Fonds 
 
1. Der Fonds wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Organismus für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement) 
aufgelegt.. 

 
2. Das Nettovermögen des Fonds muss innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung mindestens den 

Gegenwert von EUR 1.250.000, -- erreichen. 
 
3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der 

Verwahrstelle sind in dem Verwaltungsreglement geregelt, das von der Verwaltungsgesellschaft erstellt 
wird. 

 
Durch den Kauf eines Anteils erkennt jeder Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle 
Änderungen desselben an. 

 
 
Artikel 2 Die Verwaltung des Fonds 
 
1. Verwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (die 

„Verwaltungsgesellschaft“), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz 
in Hamburg, Deutschland. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, jedoch ausschließlich im Interesse 

und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die 
Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds 
zusammenhängen. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik unter Berücksichtigung der gesetzlichen und 

vertraglichen Anlagebeschränkungen fest. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines 
oder mehrere seiner Mitglieder sowie sonstige natürliche oder juristische Personen mit der Ausführung 
der täglichen Anlagepolitik betrauen. 

 
4. Bei der Anlage des Fondsvermögens kann sich die Verwaltungsgesellschaft von einem Investmentberater 

bzw. Investmentmanager unterstützen lassen. Der Investmentberater bzw. Investmentmanager wird 
von der Verwaltungsgesellschaft bestellt. Im Falle der Bestellung eines Investmentberaters bzw. 
Investmentmanagers durch die Verwaltungsgesellschaft findet dies Erwähnung im Verkaufsprospekt. 

 
Aufgabe des Investmentberaters bzw. Investmentmanagers ist insbesondere die Beobachtung der 
Finanzmärkte, die Analyse der Zusammensetzung des Fondsvermögens und die Abgabe von 
Anlageempfehlungen an die Verwaltungsgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik 
des Fonds und der Anlagebeschränkungen. 

 
Die Aufgaben des Investmentmanagers können insbesondere auch die Ausführung der täglichen 
Anlagepolitik des Fonds im Sinne von Absatz 3 Satz 2 umfassen. 
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Artikel 3 Die Verwahrstelle 
 
1. Die Bestellung der Verwahrstelle erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft. 
 
2. Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg mit Sitz in 1c, rue Gabriel 

Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und 
Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 175937, wurde mit einem schriftlichen Vertrag 
zur Verwahrstelle des Fonds bestellt. Die Verwahrstelle ist eine Niederlassung der Hauck Aufhäuser 
Lampe Privatbank AG, Kaiserstr. 24, D-60311 Frankfurt am Main, ein deutsches Kreditinstitut mit 
Vollbanklizenz im Sinne des deutschen Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) und im Sinne des 
Luxemburger Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (in seiner aktuellsten Fassung). Diese ist 
im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 108617 eingetragen. 
Sowohl Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG als auch ihre Niederlassung in Luxemburg werden durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Zusätzlich unterliegt die Hauck 
Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg im Hinblick auf Liquidität, Geldwäsche und 
Markttransparenz der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

 
Alle Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle werden durch die Niederlassung ausgeübt. Deren 
Funktion richtet sich insbesondere nach dem Gesetz von 2010, dem Rundschreiben CSSF 16/644, dem 
Verwahrstellenvertrag und dem Verkaufsprospekt. Als Zahlstelle ist sie mit der Verpflichtung zur 
Auszahlung eventueller Ausschüttungen sowie des Rücknahmepreises auf zurückgegebene Anteile und 
sonstigen Zahlungen beauftragt. 

 
3.  Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, 

unabhängig und im Interesse des Fonds und seiner Anleger. 
 
4. Alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle in Konten und 

Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verwaltungsreglements 
verfügt werden darf. Die Verwahrstelle kann unter ihrer Verantwortung Dritte, insbesondere andere 
Banken und Wertpapiersammelstellen, mit der Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen 
Vermögenswerten beauftragen. 

 
5. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verwahrstelle berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen 
 

- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Verwahrstelle 
geltend zu machen; 

 
- wegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen 

eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Vermögen des jeweiligen Teilfonds nicht haftet. 
 
6. Die Verwahrstelle ist an Weisungen der Verwaltungsgesellschaft gebunden, sofern solche Weisungen 

nicht dem Gesetz, dem Verwaltungsreglement oder dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds 
widersprechen. 

 
7. Die Verwahrstelle ist berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweiligen 

Verwahrstellenvertrag zu kündigen. In diesem Falle ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, den 
Fonds gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements aufzulösen oder innerhalb von zwei Monaten mit 
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen; bis 
dahin wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten als 
Verwahrstelle uneingeschränkt nachkommen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft ist ebenfalls berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang 
mit dem jeweiligen Verwahrstellenvertrag zu kündigen. Eine derartige Kündigung hat notwendigerweise 
die Auflösung des Fonds gemäß Artikel 16 dieses Verwaltungsreglements zur Folge, sofern die 
Verwaltungsgesellschaft nicht zuvor eine andere Bank mit Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zur Verwahrstelle bestellt hat, welche die gesetzlichen Funktionen der vorherigen 
Verwahrstelle übernimmt. 
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8.  Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den Fonds oder die für den Fonds tätige 

Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den Anlegern des 
Fonds, der Verwaltungsgesellschaft sowie den Beauftragten der Verwahrstelle und ihr selbst schaffen 
könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer 
Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen 
wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und 
den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden.  

 
 
Artikel 4 Anlagepolitik, Anlagebeschränkungen 
 
1. Definitionen 
 
Es gelten folgende Definitionen: 
 
„Drittstaat“: Als Drittstaat im Sinne dieses Verwaltungsreglements gilt jeder Staat Europas, der nicht 

Mitglied der Europäischen Union ist sowie jeder Staat Amerikas, Afrikas, Asiens oder 
Australiens und Ozeaniens. 

 
„Geldmarktinstrumente“: Instrumente im Sinne von Artikel 3 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 

2008, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren 
Wert jederzeit genau bestimmt werden kann. 

 
„OGA“:  Organismus für gemeinsame Anlagen. 
 
„OGAW“: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welcher der Richtlinie 

2009/65/EG unterliegt. 
 
„Wertpapiere“: - Aktien und andere, Aktien gleichwertige, Wertpapiere („Aktien“) 

- Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel („Schuldtitel“) 
- alle anderen marktfähigen Wertpapiere im Sinne von Artikel 2 der 

Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008,, die zum Erwerb von 
Wertpapieren durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, mit Ausnahme der in 
nachfolgender Nr. 7 dieses Artikels genannten Techniken und Instrumente. 

 
2. Anlagepolitik 
 
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. 
 
Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in den 
nachfolgend unter Absatz Nr. 3. genannten Instrumenten anzulegen. 
 
Die Anlage des Fondsvermögens unterliegt den nachfolgenden allgemeinen Anlagerichtlinien und 
Anlagebeschränkungen. 
 

3. Anlagen des Fonds können aus folgenden Vermögenswerten bestehen: 
 

a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten Markt gemäß Artikel 4, Ziffer 14 
der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten 
Fassung notiert oder gehandelt werden; 

 
b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem anderen Markt, der anerkannt, geregelt, für 

das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union gehandelt werden; 

 
c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zur 
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amtlichen Notierung zugelassen sind oder dort auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, 
der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist; 

 
d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die 

Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne der 
vorstehend unter Nr. 3. a) bis c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens 
vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird; 

 
e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und /oder anderen OGA im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern 

 
- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen 

Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem 
Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden besteht; 

 
- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber 

eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung 
des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG 
gleichwertig sind; 

 
- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, 

die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und 
die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden; 

 
- der OGAW oder dieser andere OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, nach seinen 

Gründungsunterlagen insgesamt höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer 
OGAW oder anderer OGA anlegen darf; 

 
f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, 

sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, 
falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, 
die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind; 

 
g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte 

(„Derivaten“), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den 
Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und /oder abgeleiteten 
Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden („OTC-Derivaten“), sofern 

 
- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von dieser Nr. 3. a) bis h), um 

Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der Fonds gemäß 
seinen Anlagezielen investieren darf; 

 
- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht 

unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der CSSF zugelassen wurden, und 
 

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis 
unterliegen und jederzeit auf Initiative des Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, 
liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können. 

 
h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und nicht unter die 

vorstehend genannte Definition fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst 
Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden 

 
- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines 
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Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Mitgliedstaat der 
Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der 
mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert, oder 

 
- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden 

Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder 
 

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer 
behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die 
nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, 
unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder 

 
- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen 

wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, 
die denen des ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und 
sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,--), das seinen Jahresabschluss nach den 
Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um einen 
Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften 
umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um 
einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 
durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. 

 
4. Der Fonds kann darüber hinaus 
 

a) bis zu 10 % seines Nettovermögens in anderen als den unter Nr. 3. genannten Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten anlegen; 

 
b) in Höhe von bis zu 49 % seines Nettovermögens flüssige Mittel und ähnliche Vermögenswerte halten; 

 
c) Kredite für kurze Zeit bis zu einem Gegenwert von 10 % seines Nettovermögens aufnehmen. 

Deckungsgeschäfte im Zusammenhang mit dem Verkauf von Optionen oder dem Erwerb oder Verkauf 
von Terminkontrakten und Futures gelten nicht als Kreditaufnahme im Sinne dieser 
Anlagebeschränkung; 

 
d) Devisen im Rahmen eines „Back-to-back“- Darlehens erwerben. 

 
e) zusätzliche liquide Vermögenswerte halten, deren Wert   gemäß Artikel 41 (2) (b) des Gesetzes von 2010 

maximal 20% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten darf.  
Diese zusätzlichen liquiden Vermögenswerte beschränken sich auf Bankguthaben auf Sicht über die 
jederzeit verfügt werden kann, um laufende oder außerordentliche Zahlungen zu decken, für den 
Zeitraum, der für die Wiederanlage in zulässige Vermögenswerte erforderlich ist oder für einen 
Zeitraum im Falle ungünstiger Marktbedingungen. Die oben genannte Obergrenze von 20 % darf nur 
vorübergehend für einen Zeitraum überschritten werden, wenn dies aufgrund außergewöhnlich 
ungünstiger Marktbedingungen unbedingt erforderlich ist, Umstände dies erfordern oder wenn eine 
solche Überschreitung im Hinblick auf die Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, z.B. unter sehr 
ernsten Umständen. 

 

5. Darüber hinaus wird der Fonds bei der Anlage seines Vermögens folgende Anlagebeschränkungen 
beachten: 

 
a) Der Fonds darf höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten 

ein und desselben Emittenten anlegen. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettovermögens in 
Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen. Dabei sind u.a. die weiteren Bestimmungen des 
Verwaltungsreglements zu beachten. Das Kontrahentenrisiko bei Geschäften des Fonds mit OTC-
Derivaten darf 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut 
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im Sinne von Nr. 3. f) ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5 % des Nettovermögens des 
Fonds. 

 
b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen der Fonds 

jeweils mehr als 5 % seines Nettovermögens anlegt, darf 40 % des Wertes seines Nettovermögens nicht 
überschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-
Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, welche einer behördlichen Aufsicht unterliegen. 

 
Ungeachtet der einzelnen in Nr. 5. a) genannten Obergrenzen darf der Fonds bei ein und derselben 
Einrichtung höchstens 20 % seines Nettovermögens in einer Kombination aus 

 
- von dieser Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, 

 
- Einlagen bei dieser Einrichtung und/oder 

 
- der mit dieser Einrichtung gehandelten OTC-Derivaten 

 
investieren. 

 
c) Die in Nr. 5. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 35 %, wenn die Wertpapiere oder 

Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 
Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben 
oder garantiert werden. Sollte der Fonds die hier genannte Ausnahme in Anspruch nehmen findet sich 
eine entsprechende Regelung in der Anlagepolitik. 

 
d) Die in Nr. 5. a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 25 % für bestimmte 

Schuldverschreibungen, wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber 
dieser Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen 
die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in 
Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die 
sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des 
Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. 

 
Legt der Fonds mehr als 5 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des 
vorstehenden Unterabsatzes an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der 
Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Wertes des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. 

 
e) Die in Nr. 5. c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung 

der in Nr. 5. b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht berücksichtigt. 
 

Die in Nr. 5. a), b), c) und d) genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß 
Nr. 5. a), b), c) und d) getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumente ein und desselben 
Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten desselben nicht 35 % des 
Nettovermögens des Fonds übersteigen. 

 
Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 
83/349/EWG oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben 
Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung der in diesen Buchstaben a) bis e) 
vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzusehen. 

 
Der Fonds darf kumulativ bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen. 

 
f) Unbeschadet der in nachfolgend Nr. 5. k), l) und m) festgelegten Anlagegrenzen betragen die in Nr. 5. a) 

bis e) genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten 
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höchstens 20 %, wenn es Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist, einen bestimmten, von der CSSF 
anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden. Voraussetzung hierfür ist, dass 

 
- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist; 
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht; 
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 

 
g) Die in Nr. 5. f) festgelegte Grenze beträgt 35 %, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher 

Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen 
bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser 
Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich. 

 
h) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Nr. 5. a) bis e) darf der Fonds, nach dem Grundsatz der 

Risikostreuung, bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten 
verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen 
Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen 
Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche 
Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind und 
(ii) in Wertpapieren aus ein und derselben Emission nicht mehr als 30 % des Nettovermögens des 
Fonds angelegt werden. 

 
i) Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Nr. 3. e) erwerben, wenn er 

nicht mehr als 20 % seines Nettovermögens in ein und demselben OGAW oder einem anderen OGA 
anlegt.  

 
Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines Umbrella-Fonds im Sinne von 
Artikel 181 des Gesetzes von 2010 wie ein eigenständiger Emittent zu betrachten, vorausgesetzt es ist 
sichergestellt, dass das Prinzip der Einzelhaftung pro Teilfonds im Hinblick auf Dritte Anwendung findet. 
Anlagen in anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt nicht mehr als 30 % des Netto-Fondsvermögens 
des Fonds ausmachen. 
 

j) Wenn der Fonds Anteile eines OGAW und/oder sonstigen OGA erworben hat, werden die Anlagewerte 
des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die in Nr. 5. a) bis e) genannten Obergrenzen 
nicht berücksichtigt. 

 
Erwirbt der Fonds Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA, die unmittelbar oder mittelbar von 
derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine 
wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, so darf die Verwaltungsgesellschaft oder 
die andere Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf von Anteilen der anderen OGAW und/oder 
anderen OGA durch den Fonds keine Gebühren berechnen. 

 
k) Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds darf für alle von ihr verwalteten Fonds stimmberechtigte Aktien 

nicht in einem Umfang erwerben, der es ihr erlaubt, auf die Verwaltung des Emittenten einen 
wesentlichen Einfluss auszuüben. 

 
l) Ferner darf der Fonds insgesamt nicht mehr als: 

 
- 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten; 

- 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten; 

- 25 % der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA; 

- 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten 
 

erwerben. 
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Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht 
eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der 
Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht 
berechnen lässt. 

 
m) Die vorstehenden Bestimmungen gemäß Nr. 5. k) und l) sind nicht anwendbar im Hinblick auf: 

 
i) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden; 
 

ii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Drittstaat begeben oder garantiert 
werden; 

 
iii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organismen öffentlich-

rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union angehören; 

 
iv) Aktien von Gesellschaften, die nach dem Recht eines Staates errichtet wurden, der kein 

Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, sofern (i) eine solche Gesellschaft ihr Vermögen 
hauptsächlich in Wertpapieren von Emittenten aus diesem Staat anlegt, (ii) nach dem Recht 
dieses Staates eine Beteiligung des Fonds an dem Kapital einer solchen Gesellschaft den einzig 
möglichen Weg darstellt, um Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu erwerben und (iii) 
diese Gesellschaft im Rahmen ihrer Vermögensanlage die Anlagebeschränkungen gemäß 
vorstehend Nr. 5. a) bis e) und Nr. 5. i) bis l) beachtet. 

 
n) Der Fonds darf keine Edelmetalle oder Zertifikate hierüber erwerben. Zulässig sind jedoch Zertifikate 

gemäß Artikel 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 bezüglich bestimmter 
Definitionen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die durch 
Edelmetalle besichert sind oder deren Wert sich an der Wertentwicklung von Edelmetallen orientiert, 
ohne zu einer physischen Lieferung von Edelmetallen zu führen. 

 
o) Der Fonds darf nicht in Immobilien anlegen, wobei Anlagen in immobiliengesicherten Wertpapieren oder 

Zinsen hierauf oder Anlagen in Wertpapieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in 
Immobilien investieren und Zinsen hierauf zulässig sind. 

 
p) Zu Lasten des Fondsvermögens dürfen keine Kredite oder Garantien für Dritte ausgegeben werden, 

wobei diese Anlagebeschränkung den Fonds nicht daran hindert, sein Nettovermögen in nicht voll 
einbezahlten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderer Finanzinstrumente im Sinne von 
oben Nr. 3. e), g) und h) anzulegen, vorausgesetzt, der Fonds verfügt über ausreichende Bar- oder 
sonstige flüssige Mittel, um dem Abruf der verbleibenden Einzahlungen gerecht werden zu können; 
solche Reserven dürfen nicht schon im Rahmen des Verkaufs von Optionen berücksichtigt sein. 

 
q) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen in oben Nr. 3. e), g) und h) 

genannten Finanzinstrumenten dürfen nicht getätigt werden. 
 
 

6. Unbeschadet hierin enthaltener gegenteiliger Bestimmungen: 
 

a) braucht der Fonds die in vorstehend Nr. 3. bis 5. vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von 
Zeichnungsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die er in seinem Fondsvermögen 
hält, geknüpft sind, nicht einzuhalten. 

 
b) muss der Fonds dann, wenn diese Bestimmungen aus Gründen, die außerhalb der Macht des Fonds 

liegen, oder aufgrund von Zeichnungsrechten überschritten werden, vorrangig danach streben, die 
Situation im Rahmen seiner Verkaufstransaktionen unter Berücksichtigung der Interessen seiner 
Anteilinhaber zu bereinigen. 
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c) in dem Fall, in dem ein Emittent eine Rechtseinheit mit mehreren Teilfonds bildet, bei der die Aktiva 
eines Teilfonds ausschließlich den Ansprüchen der Anleger dieses Teilfonds gegenüber sowie gegenüber 
den Gläubigern haften, deren Forderung anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation des 
Teilfonds entstanden ist, ist jeder Teilfonds zwecks Anwendung der Vorschriften über die Risikostreuung 
in Nr. 5. a) bis g) sowie Nr. 5. i) und j) als eigenständiger Emittent anzusehen. 

 
d) Der Fonds kann für eine Frist von sechs Monaten ab Genehmigung von den in vorstehend Nr. 5 a) bis j) 

vorgesehenen Anlagegrenzen abweichen, muss dabei aber auf die Einhaltung des Grundsatzes der 
Risikostreuung achten. 

 
Der Verwaltungsrat des Fonds ist berechtigt, zusätzliche Anlagebeschränkungen aufzustellen, sofern dies 
notwendig ist, um den gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die 
Anteile des Fonds angeboten oder verkauft werden, zu entsprechen. 

 

7. Techniken und Instrumente 

Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios oder zum Laufzeiten- oder 
Risikomanagement des Portfolios, kann der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente unter 
Einhaltung der anwendbaren Gesetze, Vorschriften und CSSF-Rundschreiben einsetzen. 

 
Beziehen sich diese Transaktionen auf den Einsatz von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen 
mit den Bestimmungen von vorstehenden Nr. 3 bis 6 dieses Artikels im Einklang stehen. Des Weiteren sind 
die Bestimmungen von nachstehender Nr. 10 dieses Artikels betreffend Risikomanagement-Verfahren zu 
berücksichtigen. 

 
Unter keinen Umständen darf der Fonds bei den mit Derivaten sowie sonstigen Techniken und Instrumenten 
verbundenen Transaktionen von den im Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen. 
 
Alle Erträge, die sich aus den Techniken und Instrumenten für eine effiziente Portfolioverwaltung ergeben, 
abzüglich direkter und indirekter operationeller Kosten, müssen an den Fonds gezahlt werden. 
 
Das Ausfallrisiko der Gegenpartei von Techniken und Instrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung muss 
zusammen mit dem Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften mit OTC-Derivaten die oben in der 
vorstehenden Nr. 5 a) Satz 3 genannte Gegenparteigrenze in Höhe von 5% bzw. 10% einhalten. 
Insbesondere können Kosten und Gebühren für die Dienstleister des Fonds sowie für andere 
Mittelspersonen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit anderen effizienten Portfolio-Management-
Techniken erbringen, als übliche Entschädigung für ihre Dienstleistungen anfallen. Derartige Gebühren 
können als Prozentsatz der durch die Anwendung effizienter Portfolio-Management-Techniken und 
Instrumente erzielten Netto-Einkünfte den jeweiligen Teilfonds berechnet werden. Informationen zu den 
direkten und indirekten operationellen Kosten und Gebühren, die in diesem Zusammenhang anfallen 
können und über die Identität der Parteien, an welche solche Kosten und Gebühren gezahlt werden – sowie 
jegliche Beziehung dieser Parteien zu der Verwahrstelle oder ggf. dem Investment Manager – werden in 
dem Jahresbericht des Fonds enthalten sein. 
 

 
8. Derivate 

Der Fonds kann gemäß der jeweiligen im Verkaufsprospekt näher beschriebenen Anlagepolitik Derivate zur 
Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.  

Der Fonds kann in jeglichen Derivaten investieren, die von Vermögensgegenständen, die für den Fonds 
erworben werden dürfen, oder von Finanzindizes, Zinssätzen, Wechselkursen oder Währungen abgeleitet sind. 
Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und Swaps sowie Kombinationen hieraus. Diese 
können nicht nur zur Absicherung genutzt werden, sondern können einen Teil der Anlagestrategie des Fonds 
darstellen. 

Die Bedingungen und Grenzen müssen insbesondere mit den Bestimmungen der vorstehenden Nr. 3 g), Nr. 3 
sowie dieser Nr. 8 im Einklang stehen. Insbesondere sind die Bestimmungen betreffend Risikomanagement-
Verfahren bei Derivaten zu berücksichtigen. 
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9. Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten 

Im Zusammenhang mit OTC-Derivaten-Geschäfte und Techniken und Instrumenten zur effizienten 
Portfolioverwaltung kann die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der in diesem Abschnitt festgelegten 
Strategie Sicherheiten erhalten, um ihr Gegenparteirisiko zu reduzieren. Der vorliegende Abschnitt legt die von 
der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds angewandte Strategie zur Verwaltung von Sicherheiten fest.  

Sämtliche Vermögenswerte, die von der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit den Techniken und 
Instrumenten zu einer effizienten Portfolioverwaltung erhalten werden, sind als Sicherheiten im Sinne dieses 
Abschnittes anzusehen. 

 
a) Allgemeine Regelungen 

Sicherheiten, die von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds erhalten werden, können dazu 
benutzt werden, das Gegenparteirisiko zu reduzieren, dem die Verwaltungsgesellschaft ausgesetzt ist, 
wenn diese die in den anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und in den von der CSSF erlassenen 
Rundschreiben aufgelisteten Anforderungen insbesondere hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Qualität 
in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit von Emittenten, Korrelation, Risiken in Bezug auf die Verwaltung 
von Sicherheiten und Durchsetzbarkeit erfüllt. 

Zulässige Sicherheiten  

Zusätzlich sind Sicherheiten für Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) in 
einer der folgenden Formen zu stellen: 

i) liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß 
Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes 
Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten 
ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen 
Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, 
regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen; 

ii) Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden OGA, der täglich einen Nettoinventarwert 
berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt, 

iii) Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Punkten aufgeführten 
Anleihen/Aktien anlegt, 

iv) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten mit angemessener Liquidität begeben oder garantiert 
werden, oder 

v) Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer 
Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in 
einem anerkannten Index enthalten sind. 

 
b) Umfang der Sicherheiten 

Die Verwaltungsgesellschaft wird den erforderlichen Umfang von Sicherheiten für OTC-Derivate-
Geschäfte und Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung für den Fonds je nach 
der Natur und den Eigenschaften der ausgeführten Transaktionen, der Kreditwürdigkeit und Identität 
der Gegenparteien sowie der jeweiligen Marktbedingungen festlegen.  

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei Geschäften mit OTC Derivaten zur Reduzierung des 
Gegenparteirisikos Sicherheiten erhalten.  

 
c)  Strategie zu Bewertungsabschlägen (Haircut-Strategie) 
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Erhaltene Sicherheiten werden auf bewertungstäglicher Basis und unter Anwendung von zur 
Verfügung stehenden Marktpreisen sowie unter Berücksichtigung angemessener 
Bewertungsabschläge, die von der Verwaltungsgesellschaft für jede Vermögensart des Fonds auf 
Grundlage der Haircut-Strategie der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden, bewertet. Diese 
Strategie berücksichtigt mehrere Faktoren in Abhängigkeit von den erhaltenen Sicherheiten, wie etwa 
die Bonität der Gegenpartei, Fälligkeit, Währung und Preisvolatilität der Vermögenswerte. 
Grundsätzlich wird ein Bewertungsabschlag (Haircut) nicht auf entgegengenommene Barsicherheiten 
angewandt, sofern diese Barsicherheiten auf die Fondswährung lauten. Derzeit werden nur Barmittel 
in Fondswährung als Sicherheiten akzeptiert. 

 
d) Wiederanlage von Sicherheiten 

- Unbare Sicherheiten (Non-Cash Collateral)  

Von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds entgegengenommene unbare Sicherheiten (Non-
Cash Collateral) sollten nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet werden 

- Barsicherheiten (Cash Collateral) 

Von der Verwaltungsgesellschaft für den Fonds entgegengenommene Barsicherheiten (Cash 
Collateral) dürfen gemäß den Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes und den anwendbaren 
Vorschriften insbesondere der ESMA Leitlinien 2012/832, die durch das CSSF-Rundschreiben 
13/559 implementiert wurden, nur in liquide Vermögenswerte investiert werden.  

Entgegengenommene Barsicherheiten (Cash Collateral) sollten nur  
-  als Sichteinlagen bei Rechtsträgern gemäß Artikel 50 Buchstabe f der OGAW-Richtlinie angelegt 
 werden; 
-  in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden; 
- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, vorausgesetzt, es handelt sich um Geschäfte mit 
Kreditinstituten, die einer Aufsicht unterliegen, und der OGAW kann den vollen aufgelaufenen 
 Geldbetrag jederzeit zurückfordern; 
-  in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur gemäß der Definition in den CESR’s Leitlinien zu 
 einer gemeinsamen Definition für europäische Geldmarktfonds angelegt werden. 
 

Jede Wiederanlage von Barsicherheiten muss in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten 
hinreichend diversifiziert sein mit einer maximalen Exposure gegenüber einem bestimmten 
Emittenten von 20 % des Nettoinventarwertes des Fonds. 

 

 

10. Risikomanagement-Verfahren 
 

Im Rahmen des Fonds wird ein Risikomanagement-Verfahren eingesetzt, welches es der 
Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, das mit den Anlagepositionen des Fonds verbundene Marktrisiko, 
Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios 
sowie alle sonstigen Risiken, einschließlich operationellen Risiken, die für den Fonds von Bedeutung sind, 
jederzeit zu überwachen und zu messen  
 
Im Hinblick auf OTC-Derivate wird der Fonds Verfahren einsetzen, die eine präzise und unabhängige 
Bewertung des Wertes der OTC-Derivate erlaubt. Darüber hinaus stellt der Fonds im Hinblick auf Derivate 
sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko entsprechend der im Verkaufsprospekt 
vorgesehenen Einklassifizierung zum Gesamtrisiko entspricht.  Soweit Techniken und Instrumente für eine 
effiziente Portfolioverwaltung angewendet werden, trägt die Verwaltungsgesellschaft dafür Sorge, dass die 
Risiken, die sich daraus ergeben, durch das Risikomanagement im Hinblick auf den Fonds in angemessener 
Weise erfasst werden. 

 
Der Fonds darf als Teil seiner Anlagestrategie innerhalb der in vorstehend Nr. 5. e) dieses Artikels 
festgelegten Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die 
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Anlagegrenzen von vorstehend Nr. 5. a) bis e) dieses Artikels nicht überschreitet. Wenn der Fonds in 
indexbasierten Derivaten anlegt, müssen diese Anlagen nicht bei den Anlagegrenzen von vorstehend Nr. 5. 
a) bis e) dieses Artikels berücksichtigt werden. 

 
Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss hinsichtlich der 
Bestimmungen dieser Nr. 10 mit berücksichtigt werden. 

 
 
Artikel 5 Anteile und Anteilklassen 
 
1. Anteile am Fonds werden durch Globalzertifikate verbrieft; ein Anspruch auf Auslieferung effektiver 

Stücke besteht nicht. Auf Wunsch des Anteilinhabers stellt die Verwaltungsgesellschaft 
Anteilbestätigungen über erworbene Anteile aus, die auch Bruchteile bis zu einem Tausendstel eines 
Anteils repräsentieren können. 

 
2. Alle Anteile haben grundsätzlich gleiche Rechte. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds verschiedene Anteilklassen nach Maßgabe des 
Verkaufsprospektes ausgeben, welche (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung 
oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und/oder (ii) einer bestimmten Gestaltung von 
Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag und/oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im 
Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder (iv) sonstigen Charakteristika, wie sie von 
Zeit zu Zeit von der Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt 
werden, entsprechen. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, 
Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse beteiligt. 

 
3. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Vornahme von Zahlungen auf Anteile erfolgen bei der 

Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie über jede Zahlstelle. 
 
 
Artikel 6 Ausgabe von Anteilen 
 
1. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem nach Artikel 7 bestimmten Anteilwert zuzüglich eines 

Ausgabeaufgeldes von bis zu 3 % des Anteilwertes („Ausgabepreis“). Der jeweils gültige Maximalsatz, 
welcher unter der Voraussetzung ermittelt wird, dass das Ausgabeaufgeld sowie der 
Rücknahmeabschlag insgesamt nicht mehr als 6 % des Netto-Fondsvermögens ausmachen, ist im 
Verkaufsprospekt angegeben. Das Ausgabeaufgeld wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. 

 
2. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt grundsätzlich an jedem in Artikel 7 dieses Verwaltungsreglements 

definierten Bewertungstag. 
 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von 
Gründen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, 
aussetzen oder endgültig einstellen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber, zum 
Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz des Fonds, im Interesse der Anlagepolitik oder im Fall 
der Gefährdung der spezifischen Anlageziele des Fonds erforderlich erscheint. Aus den gleichen Gründen 
behält sich die Verwaltungsgesellschaft insbesondere das Recht vor, Zeichnungsanträge abzulehnen, 
welche mit den Praktiken des „Late Trading“ und/oder „Market Timing“ verbunden sind oder deren 
Antragsteller der Anwendung dieser Praktiken verdächtig sind. 

 
3. Der Erwerb von Anteilen erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des 

Zeichnungsantrages unbekannten Ausgabepreis des jeweiligen Bewertungstages gemäß Artikel 7 Absatz 
1 des Verwaltungsreglements. Zeichnungsanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) 
an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage 
des Ausgabepreises des folgenden Bewertungstages abgerechnet. Zeichnungsanträge, welche nach 
16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der Grundlage des Ausgabepreises des 
übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 



 

 - 53 - 

 
Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen in Luxemburg nach dem entsprechenden 
Bewertungstag in der Fondswährung zahlbar. 

 
4. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag der 

Verwaltungsgesellschaft von der Verwahrstelle zugeteilt. 
 
5. Die Verwahrstelle wird auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich 

zurückzahlen. 
 
 
Artikel 7 Anteilwertberechnung 
 
1. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf Euro („Fondswährung“). Er wird unter Aufsicht der 

Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jede 
Anteilklasse an einem Tag („Bewertungstag“) und in einem Rhythmus berechnet, wie dies im 
Verkaufsprospekt Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens zweimal monatlich 
erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen 
Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an dieser Anteilklasse. 

 
2. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: 

a. Die in einem Fonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und 
erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. 

 
b. Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, 

vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht 
erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich 
nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines 
angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. 

 
c. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf 

der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt 
dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren 
Börsen notiert ist, ist grundsätzlich der letzte gehandelte Kurs an jener Börse bzw. an jenem 
Geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist. 

 
d. Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen Geregelten Markt (entsprechend der 

Definition in Artikel 4 dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements) gehandelt werden, wird auf der 
Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt. 

 
e. Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen Geregelten Markt notiert 

oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem 
anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den 
Regelungen in Buchstaben a), b) oder c) dieses Artikels den tatsächlichen Marktwert der 
entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher 
Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach 
einer vorsichtigen Einschätzung oder im Falle eines Fonds auf der Grundlage des Wertes, der bei 
dessen Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt werden würde, ermittelt. Die 
Verwaltungsgesellschaft wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte 
Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 

 
f. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten 

Märkten gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage der letzten verfügbaren 
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese 
Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet. Sollte ein 
Abwicklungspreis nicht vorliegen, kann die Bewertung anhand des Geld- oder Midkurses erfolgen.  
Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten 
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Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den 
Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von 
Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine 
Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden 
kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in 
angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. 

 
g. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen 

Geregelten Markt gehandelt werden, wird modelltheoretisch (DCF- bzw. Barwertverfahren) 
ermittelt. 

 
h. Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen 

Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der 
Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. 

 

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds 
ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn 
solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der 
Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn 
sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des jeweiligen Fonds 
für angebracht hält. 

 
3. Sofern für einen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Absatz 2 des 

Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende 
Besonderheiten: 

 
a) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den unter Absatz 1. dieses Artikels aufgeführten Kriterien 

für jede Anteilklasse separat. 
 

b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der 
jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. 
Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der 
jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds. 

 
c) Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der - ausschüttungsberechtigten - 

Anteile der jeweiligen Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich 
zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am Wert des Netto-Fondsvermögens des 
jeweiligen Teilfonds, während sich der prozentuale Anteil einer - nicht ausschüttungsberechtigten 
-Anteilklasse am Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds erhöht. 

 
4. Für den Fonds kann ein Ertragsausgleich durchgeführt werden. 
 
5. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, bei 

Rücknahmeanträgen für Anteile des Fonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären und die 
mehr als 10% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile ausmachen und die 
nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, 
die Rücknahme auszusetzen. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme wird den zuständigen 
Stellen unverzüglich angezeigt. Der Anteilwert wird in diesem Fall auf der Basis der Kurse des 
Bewertungstages bestimmt, an welchem die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds die erforderlichen 
Wertpapierverkäufe vornimmt und diese Verkäufe effektiv im Fonds verbucht wurden. Die Anleger 
werden entsprechend den geltenden Vorschriften über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile unterrichtet. 

 
Das Netto-Fondsvermögen lautet auf Euro („Fondswährung“). 
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Artikel 8  Einstellung der Berechnung des Anteilwertes sowie der Ausgabe, Rücknahme oder des 

Umtausches von Anteilen 
 
Die Verwaltungsgesellschaft ist, unbeschadet der Regelung in Artikel 6 Absatz 2 des Verwaltungsreglements, 
berechtigt, für den Fonds die Berechnung des Anteilwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme oder den Umtausch 
von Anteilen zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich 
machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, 
insbesondere: 
 
1. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, wo ein wesentlicher Teil der 

Vermögenswerte des Fonds amtlich notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen 
Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt 
ausgesetzt oder eingeschränkt wurde; 

 
2. in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Anlagen des Fonds nicht verfügen kann oder es ihr 

unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung 
des Anteilwertes ordnungsgemäß durchzuführen. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung beziehungsweise Wiederaufnahme der 
Anteilwertberechnung, der Ausgabe, Rücknahme oder des Umtausches von Anteilen unverzüglich gemäß den 
gesetzlichen und prospektualen Bestimmungen in den Ländern veröffentlichen, in denen der Fonds zum 
öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sowie allen Anteilinhabern mitteilen, die Anteile zur Rücknahme angeboten 
haben. 
 
 
Artikel 9 Rücknahme und Umtausch von Anteilen 
 
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme 

erfolgt nur an einem Bewertungstag. Die Rücknahme erfolgt zu dem nach Artikel 7 bestimmten 
Anteilwert, abzüglich eines Rücknahmeabschlages von bis zu 1 % des Anteilwertes. Der jeweils gültige 
Maximalsatz, welcher unter der Voraussetzung ermittelt wird, dass das Ausgabeaufgeld sowie der 
Rücknahmeabschlag insgesamt nicht mehr als 6 % des Netto-Fondsvermögens ausmachen, ist im 
Verkaufsprospekt angegeben. Der Rücknahmeabschlag wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. 

 
2. Die Rücknahme erfolgt grundsätzlich zu einem zum Zeitpunkt der Erteilung des Rücknahmeantrages 

unbekannten Rücknahmepreis des jeweiligen Bewertungstages. Rücknahmeanträge, welche bis 
spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft 
eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Rücknahmepreises des nächsten Bewertungstages 
abgerechnet. Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingehen, werden auf der 
Grundlage des Rücknahmepreises des übernächsten Bewertungstages abgerechnet. 

 
Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem 
entsprechenden Bewertungstag. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, die Frist zur 
Zahlung des Rücknahmepreises auf bis zu 5 Bankarbeitstage zu verlängern, sofern dies durch 
Verzögerungen bei der Zahlung der Erlöse aus Anlageveräußerungen an den Fonds auf Grund von durch 
Börsenkontrollvorschriften oder ähnlichen Marktbeschränkungen begründeten Behinderungen an dem 
Markt, an dem eine beachtliche Menge der Vermögenswerte des Fonds angelegt sind, oder in 
außergewöhnlichen Umständen, in denen der Fonds den Rücknahmepreis nicht unverzüglich zahlen 
kann, notwendig ist. 

 
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, umfangreiche 

Rücknahmen, die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds 
befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen 
Teilfonds ohne Verzögerung verkauft und die Verkäufe effektiv im Fonds verbucht wurden.  

 
4. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B. 
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devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände, die 
Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten. 

 
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises 

zurückkaufen, soweit dies im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der 
Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds erforderlich erscheint. 

 
6. Der Anteilinhaber kann seine Anteile ganz oder teilweise in Anteile einer anderen Anteilklasse 

umtauschen. Der Tausch der Anteile erfolgt auf der Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der 
betreffenden Anteilklassen. Dabei kann eine Umtauschprovision von bis zu 3 % zugunsten der 
Vertriebsstellen erhoben werden. Der jeweils gültige Maximalsatz ist im Verkaufsprospekt angegeben. 
Falls Anteile in Anteile einer anderen Anteilklasse umgetauscht werden und der Ausgabeaufschlag dieser 
Anteile höher ist als der Ausgabeaufschlag der umzutauschenden Anteile, entspricht die 
Umtauschprovision der Differenz zwischen den Ausgabeaufschlägen der betreffenden Anteilklassen, 
mindestens jedoch 1 % des Anteilwertes der Anteilklasse in welche(n) umgetauscht werden soll. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich zum Schutz des Fonds das Recht vor, Umtauschanträge abzulehnen, 
welche mit den Praktiken des „LateTrading“ und/oder „Market Timing“ verbunden sind oder deren 
Antragsteller der Anwendung dieser Praktiken verdächtig sind. 
 
 
Artikel 10 Kosten 
 
1. Dem Fondsvermögen können, ggf. nur im Hinblick auf einzelne Anteilklassen, folgende allgemeine 

Kosten belastet werden: 
 

a) alle Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Erträge und Aufwendungen zu Lasten des Fonds 
erhoben werden sowie alle im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung 
eventuell entstehenden Steuern; 

 
b) Kosten für Rechts- und Steuerberatung, die der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft oder der 

Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilinhaber handeln sowie Kosten für die 
Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Fonds einschließlich marken- und 
wettbewerbsrechtlicher Fragestellungen; 

 
c) die Honorare der Wirtschaftsprüfer; 

 
d) die Kosten für Währungs- und Wertpapierkurssicherung; 

 
e) Erstellungs-, Druck-, Vertriebs- und Übersetzungskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die 

Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen, sowie Erstellungs-, Druck-, Vertriebs- und 
Übersetzungskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumenten, welche gemäß den 
anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der jeweiligen Behörden notwendig sind; 

 
f) Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen inklusive der Kosten für die 

Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise, ggf. der 
Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen, des Auflösungsberichtes sowie Kosten für die Erstellung und 
Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Information bei 
Fondsverschmelzungen und mit Ausnahme der Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 
 

g) Kosten welche im Rahmen einer Liquidation anfallen; 
 

h) ein angemessener Anteil an den Kosten für die Werbung und an solchen, welche direkt im 
Zusammenhang mit dem Anbieten und Verkauf von Aktien anfallen; 

 
i) sämtliche Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Veräußerung und der 
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Bewertung von Vermögenswerten; 
 

j) etwaige Transaktionskosten für Anteilscheingeschäfte; 
 

k) Auslagen des Verwaltungsrates der Gesellschaft sowie Kosten im Zusammenhang mit 
Anlageausschusssitzungen; 

 
l) im Zusammenhang mit der Fondsauflegung entstandene Kosten; diese Kosten können über einen 

Zeitraum von bis zu fünf Jahren proportional belastet werden; 
 

m) Kosten für die Erfüllung von Vertriebserfordernissen im Ausland, einschließlich Anzeigekosten, Kosten 
für aufsichtsrechtliche Bestimmungen im In- und Ausland, Rechts- und Steuerberatungskosten in 
diesem Zusammenhang sowie Übersetzungskosten; 

 
n) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und Ausstellungen von Bescheinigungen 

in diesem Zusammenhang;  
 

o) Kosten im Zusammenhang mit Börsennotierungen; 
 

p) Kosten im Zusammenhang mit der Genehmigung oder Änderung des Verkaufsprospektes; 
 

q) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Fonds durch national oder international anerkannte 
Ratingagenturen sowie Kosten für das Rating von Vermögensgegenständen, insbesondere das 
Emittentenrating von verzinslichen Wertpapieren; 

 
r) Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch Dritte sowie Kosten für die Performance-Attribution; 

 
s) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigungen bzw. die Ausübung von 

Stimmrechten auf Hauptversammlungen sowie Kosten für die Vertretung von Aktionärs- und 
Gläubigerrechten; 
 

t) Kosten für etwaige aufsichtsrechtlich erforderliche Meldungen im Zusammenhang mit der European 
Market Infrastructure Regulation (EMIR); 
 

u) Kosten im Zusammenhang mit der Register- sowie der Transferstelle; 
 

v) im Zusammenhang mit den an die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle und an die Beratungs- 
oder Asset Management Gesellschaft zu zahlenden Vergütungen sowie den, auf alle vorstehend 
genannten Aufwendungen gegebenenfalls anfallenden Steuern. 

 
2. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von bis zu 1 %, 

mindestens jedoch EUR 30.000,-- p.a.. zu erhalten, das auf der Grundlage des durchschnittlichen Netto-
Fondsvermögens an jedem Bewertungstag abgegrenzt wird und monatlich nachträglich auszuzahlen ist.  

 
3. Bei der Beauftragung eines Investmentberaters bzw. Investmentmanagers ist dieser berechtigt, aus dem 

Netto-Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von insgesamt bis zu 1,10 % zu erhalten, das auf der 
Grundlage des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens an jedem Bewertungstag abgegrenzt wird und 
monatlich nachträglich auszuzahlen ist. 
Des Weiteren kann der Investmentmanager aus dem Fondsvermögen eine erfolgsabhängige Vergütung 
(„Performance Fee“) nach Maßgabe des Verkaufsprospektes erhalten. 

 
4. Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen: 
 

a) ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle in Höhe von bis zu 0,15 % p.a., mindestens 
jedoch EUR  750,-- p.m das auf der Grundlage des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens an 
jedem Bewertungstag abgegrenzt wird und monatlich nachträglich auszuzahlen ist; 
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b) eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds; 
 

c) Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen 
Beauftragung Dritter gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Verwaltungsreglements mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten des Fonds entstehen. 

 
5. Alle Kosten werden zuerst den Erträgen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst dann dem 

Fondsvermögen. 
 
6. Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen betragen ca. EUR 15.000,-- und 

wurden bzw. werden über einen Zeitraum von höchstens drei Jahren abgeschrieben. 
 
7. Die in diesem Artikel genannten Kosten verstehen sich zuzüglich einer ggf. anfallenden Mehrwertsteuer. 
 
 
Artikel 11 Rechnungsjahr und Revision 
 
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich am 30.September. Das erste Rechnungsjahr endete zum 30. 
September 2009. Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft und des Fonds werden durch einen in Luxemburg 
zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Verwaltungsgesellschaft bestellt wird. 
 
 
Artikel 12 Ertragsverwendung 
 
1. Sofern der Verkaufsprospekt dies vorsieht, kann die Verwaltungsgesellschaft jedes Jahr die Nettoerträge 

einer Anteilklasse ausschütten. Als Nettoerträge gelten die Dividenden und Zinsen, abzüglich der 
allgemeinen Kosten, unter Ausschluss der realisierten Kapitalgewinne und Kapitalverluste oder der nicht 
realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen sowie des Erlöses aus dem Verkauf von 
Subskriptionsrechten oder aller sonstigen Einkünfte nicht wiederkehrender Art. 

 
2. Unbeschadet der vorstehenden Regelung kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit neben den 

Nettoerträgen auch realisierte Kapitalgewinne abzüglich realisierter Kapitalverluste und ausgewiesener 
Wertminderungen, sofern diese nicht durch ausgewiesene Wertsteigerungen ausgeglichen sind, sowie 
Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und/oder alle sonstigen Einkünfte nicht 
wiederkehrender Art ganz oder teilweise ausschütten, soweit der Verkaufsprospekt nicht die 
Thesaurierung der Erträge der betreffenden Anteilklasse vorsieht. 

 
3. Jedoch darf eine Ausschüttung nicht vorgenommen werden, wenn dadurch das Netto-Gesamtvermögen 

des Fonds unter den Gegenwert von EUR 1.250.000, -- fallen würde. 
 
 
Artikel 13 Verjährung  
 
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle können nach Ablauf 
 von fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon 

unberührt  
bleibt die in Artikel 16 Absatz 2 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung. 
 
 
Artikel 14 Änderungen des Verwaltungsreglements 
 

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle dieses Verwaltungsreglement 
jederzeit ganz oder teilweise ändern. 
 

2. Änderungen dieses Verwaltungsreglements werden beim Handels- und Gesellschaftsregister in 
Luxemburg hinterlegt und treten, sofern nichts anderes bestimmt ist, am Tag der Unterzeichnung in 
Kraft. Das Verwaltungsreglement wird im RESA veröffentlicht. 
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Artikel 15 Veröffentlichungen 
 
1. Die erstmals gültige Fassung des Verwaltungsreglements sowie Änderungen desselben werden beim 

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt. Eine Hinterlegungsnotiz hierzu wurde im 
„Recueil électronique des sociétés et associations“ (RESA) veröffentlicht.  

 
2. Ausgabe- und Rücknahmepreise können an jedem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft und 

bei jeder Zahlstelle erfragt werden. 
 
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen Verkaufsprospekt, ein kurzes Dokument mit 

wesentlichen Anlegerinformationen, einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht 
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg. 

 
4. Die unter Absatz 3 dieses Artikels aufgeführten Unterlagen des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz 

der Verwaltungsgesellschaft und bei jeder Zahlstelle kostenlos erhältlich. Änderungen des 
Verkaufsprospekts werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Sofern die 
veröffentlichten Änderungen Rechte oder Pflichten der Anteilinhaber begründen, haben die 
Anteilinhaber das Recht, während einer Frist von einem Monat ihre Anteile zurückzugeben, falls sie die 
Änderungen nicht billigen sollten 

 
 
Artikel 16 Dauer und Auflösung des Fonds 
 
1. Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch die 

Verwaltungsgesellschaft unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber 
aufgelöst werden. Eine Auflösung erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen und im Falle 
der Auflösung der Verwaltungsgesellschaft. 

 
2. Die Auflösung des Fonds wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der 

Verwaltungsgesellschaft im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ (RESA) und in 
mindestens zwei Tageszeitungen, welche eine angemessene Auflage erreichen, veröffentlicht. Eine 
dieser Tageszeitungen muss eine Luxemburger Tageszeitung sein. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur 
Liquidation des Fonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
die Rücknahme von Anteilen weiterhin zulassen, falls die Gleichbehandlung aller Anleger sichergestellt 
ist. Insbesondere wird im Rücknahmepreis der Anteile, die während des Liquidationsverfahrens 
zurückgegeben werden, ein anteiliger Betrag an den Liquidationskosten und ggf. Honoraren des oder 
der Liquidatoren berücksichtigt. Falls die Verwaltungsgesellschaft beschließt, die Rücknahme von 
Anteilen mit Beginn der Liquidation einzustellen, wird in der Veröffentlichung gemäß Satz 1 darauf 
hingewiesen. 

 
Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf 
Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von ihr oder von der Verwahrstelle im 
Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber im Verhältnis 
ihrer jeweiligen Anteile verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von 
Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, von der 
Verwahrstelle für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens 
bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht 
innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. 

 
3. Weder die Anteilinhaber noch deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können die Auflösung oder 

die Teilung des Fonds beantragen. 
 
 
Artikel 17       Verschmelzung des Fonds  
 
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrats und, soweit gesetzlich 

erforderlich, gemäß den im Gesetz von 2010 sowie den anwendbaren Verwaltungsvorschriften benannten 
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Bedingungen und Verfahren den Fonds mit einem bereits bestehenden oder gemeinsam gegründeten 
anderen Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds, einem anderen ausländischen OGAW oder einem Teilfonds 
eines anderen ausländischen OGAWs entweder unter Auflösung ohne Abwicklung oder unter 
Weiterbestand bis zur Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten verschmelzen.  
 

2. Die Verwaltungsgesellschaft zeigt die Verschmelzung des Fonds gemäß Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 an. Die 
Anteilinhaber haben das Recht, innerhalb von 30 Tagen die Rückgabe oder gegebenenfalls den Umtausch 
ihrer Anteile in Anteile eines anderen Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben 
Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die 
Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche 
direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, ohne weitere Kosten als jene, die vom Fonds zur Deckung 
der Auflösungskosten einbehalten werden, zu verlangen. 
 
Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden die Anteilinhaber des übertragenden Fonds Anteilinhaber 
des übernehmenden Fonds. 
 

3. Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten, die mit der Vorbereitung und der Durchführung einer 
Verschmelzung verbunden sind, werden nicht den betroffenen Fonds oder dessen Anteilinhabern 
angelastet. 

 
4. Die Verschmelzung ist Gegenstand eines Prüfberichts eines Wirtschaftsprüfers und, soweit anwendbar, 

der Verwahrstelle des Fonds. 
 
5. Soweit gesetzlich erforderlich, übermittelt die Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern mindestens 30 

Tage vor Ablauf der in Absatz 2 beschriebenen Rückgabe- bzw. Umtauschfrist die Information, dass sie 
während dieser Zeit das Recht haben, Anteile ohne Kosten entsprechend Absatz 2 zum jeweiligen 
Anteilwert zurückzugeben oder umzutauschen, sowie Informationen über den Hintergrund und 
Beweggründe für die geplante Verschmelzung, potenzielle Auswirkungen der Verschmelzung auf die 
Anteilinhaber, weitere spezifische Rechte der Anteilinhaber wie das Recht, auf Anfrage eine Kopie des 
Prüfberichts des Wirtschaftsprüfers oder der Verwahrstelle zu erhalten, maßgebliche Verfahrensaspekte, 
den geplanten Termin des Wirksamwerdens der Verschmelzung, eine Kopie des Dokuments des 
übernehmenden OGAW mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie eine Angabe, wo die 
Anteilinhaber zusätzliche Informationen anfordern können. 

 
 
Artikel 18 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache 
 
1. Das Verwaltungsreglement unterliegt Luxemburger Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den 

Regelungen des Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes von 2010. Gleiches gilt für die 
Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle. 

 
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle im 

Hinblick auf den Fonds unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk 
Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind 
berechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu 
unterwerfen, in welchem Anteile des Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche 
der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, 
die sich auf den Fonds beziehen. 

 
4. Der deutsche Wortlaut des Verwaltungsreglements ist maßgeblich. 
 

Artikel 19 Inkrafttreten 
 
Das Verwaltungsreglement sowie Änderungen desselben treten am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft, sofern 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
Die derzeitige Fassung des Verwaltungsreglements tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft 
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HINWEISE FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
 

Dieser Anhang enthält zusätzliche Informationen für deutsche Anleger betreffend den Fonds „KSAM 

Einkommen Aktiv“ (der „Fonds”). Dieser Anhang ist Bestandteil des Verkaufsprospekts und sollte im 

Zusammenhang mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Fonds (der „Verkaufsprospekt“) gelesen 

werden. Sofern nicht anders angegeben, haben alle definierten Begriffe in diesem Anhang dieselbe 

Bedeutung wie im Verkaufsprospekt. 

 

Zahl- und Informationsstelle 

 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  

Kaiserstraße 24 

D-60311 Frankfurt am Main 

 

Bei der vorgenannten Zahlstelle können Anteile am „KSAM Einkommen Aktiv“ gezeichnet, zurückgegeben und 

umgetauscht werden. 

 

Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen an die Anteilinhaber erfolgen ebenfalls über 

die Zahlstelle, auf Wunsch der Anteilinhaber auch bar in Euro. 

 

Gegenwärtiger Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungsreglement, die wesentlichen Informationen für den 

Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie der 

deutschen Zahl- und Informationsstelle für die Anteilinhaber kostenlos in Papierform erhältlich. Bei den genannten 

Stellen können auch die vorstehend unter „Veröffentlichungen und Ansprechpartner“ genannten Verträge sowie 

die Satzung der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. 

 

Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 

(www.hansainvest.com) veröffentlicht und können bei der vorgenannten Zahlstelle kostenlos erfragt werden. 

 

Mitteilungen an die Anleger erfolgen ebenfalls über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft 

(www.hansainvest.com). In gesetzlich vorgeschriebenen Fällen werden die Anleger darüber hinaus mittels 

dauerhaften Datenträgers informiert. Dies erfolgt insbesondere in folgenden Fällen: 

 

• Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds, 

• Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung, 

• Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die 

wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die 

aus dem Fonds entnommen werden können, 

• die Verschmelzung des Fonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der 

Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, 

• die Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderung eines Masterfonds. 

 

 

Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch 

 

Ist der Käufer von Anteilen eines offenen Investmentvermögens durch mündliche Verhandlungen außerhalb der 

ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt 

worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, 

wenn er sie nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen bei der Verwaltungsgesellschaft oder einem 

Repräsentanten im Sinne des § 319 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) in Textform widerruft; dies gilt auch dann, 

wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Bei 

Fernabsatzgeschäften gilt § 312g Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Widerrufsfrist beginnt erst 

zu laufen, wenn dem Käufer die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss ausgehändigt oder eine 

Kaufabrechnung übersandt worden ist und in der Durchschrift oder der Kaufabrechnung eine Belehrung über das 

Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Artikel 246 Absatz 3 Satz 2 und 3 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch genügt. Ist der Fristbeginn nach § 305 Absatz 2 Satz 2 KAGB 

streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. 

http://www.hansainvest.com/
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Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass 

 

1. der Käufer kein Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist oder 

 

2. er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender 

Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. 

 

Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Verwaltungsgesellschaft 

verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die 

bezahlten Kosten und 

 

einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tag nach dem Eingang der Widerrufserklärung 

entspricht. 

 

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 

 

Zusätzlicher Risikohinweis 

 

Besondere Risiken durch neue steuerliche nachweispflichten für Deutschland 

 

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Richtigkeit der bekannt gemachten Besteuerungsgrundlagen nach- 

zuweisen. Sollten Fehler für die Vergangenheit erkennbar werden, so wird die Korrektur nicht für die 

Vergangenheit durchgeführt, sondern im Rahmen der Bekanntmachung für das laufende Geschäftsjahr 

berücksichtigt. 
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BESONDERE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER EUROPÄISCHEN UNION (EU) UND DEM 

EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR) 
 

Kontakt- und Informationsstelle  

 

Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd. mit Adresse bei SouthPoint, Herbert House, Harmony Row, Grand Canal 

Dock, Dublin 2, Ireland, E-Mail: facilities_agent@zeidlerlegalservices.com (“Zeidler”) wurde von der 

HANSAINVEST als Kontakt- und Informationsstelle gemäß Artikel 92 (1) b) - f) der EU-Richtlinie 2009/65 

(angepasst durch Artikel 1 der EU-Richtlinie 2019/1160) zu handelsüblichen Gebühren beauftragt. Dies bedeutet, 

dass Zeidler die folgenden Aufgaben übernimmt: 

 

1. Informieren der Anleger darüber, wie Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge und Leistung weiterer 

Zahlungen an die Anteilseigner für Anteile am Sondervermögen erteilt werden können und wie Rückkaufs- 

und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden; 

 

2. Erleichtern der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen in Bezug 

auf die Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anteilen am Sondervermögen im jeweiligen Land der EU 

oder dem EWR; 

 

3. Versorgung der Anleger mit dem Prospekt, der Satzung, den wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) 

und dem Jahres- und Halbjahresbericht zur Ansicht und zur Anfertigung von Kopien; 

 

4. Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Kontakt- und 

Informationsstelle erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger; und  

 

5. Fungieren als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der jeweiligen Finanzmarktaufsichtsbehörde des 

jeweiligen Vertriebslandes in der EU oder dem EWR. 

 

 

Transferstelle  

 

Hinsichtlich der Tätigkeiten gemäß Artikel 92 (1) a) der EU-Richtlinie 2009/65 (angepasst durch Artikel 1 der EU-

Richtlinie 2019/1160) gilt Folgendes:  

 

Die Anteile können bei der HANSAINVEST, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. 

Rücknahmeorders sind bei der Verwahrstelle, der Zahlstelle, der Register- und Transferstelle oder der 

HANSAINVEST selbst zu stellen. Anteile an dem Sondervermögen können in Depots bei Kreditinstituten erworben 

werden. In diesen Fällen übernimmt das jeweilige Kreditinstitut die Verwahrung und Verwaltung der Anteile. 

Einzelheiten werden jeweils über die depotführende Stelle geregelt. 

 


